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1 EINLEITUNG 


Nach den Vorgaben des BauGB (Baugesetzbuch) müssen im Rahmen der Bauleitplanung die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege be-
rücksichtigt werden. Dazu ist eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden (§ 1 Abs. 6 und 
§ 2 Abs. 4 BauGB). 


Die Ergebnisse dieser Prüfung, insbesondere die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen, sind in dem vorliegenden Umwelt-
bericht dargestellt. Die Bearbeitung des Umweltberichtes erfolgt auf der Grundlage des § 2 
Abs. 4 Anlage 1 BauGB und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen und Vorgaben des UVPG (Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung). 


Der vorliegende Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung (vgl. Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a des BauGB) zum Flächennutzungsplan. 


1.1 Anlass und Ziel der Planung 


Die Stadt Blumberg möchte zur Förderung der erneuerbaren Energien eine ermittelte Eignungs-
fläche für eine PV-Freiflächenanlage planungsrechtlich sichern und stellt deshalb einen Bebau-
ungsplan, der zur Realisierung einer entsprechenden Anlage erforderlich ist, auf. Im Zuge dieser 
Planaufstellung ist gem.  


Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes wird gem. § 8 Abs. 3 BauGB der Flächennutzungs-
plan im Parallelverfahren geändert.  


1.2 Standort und Abgrenzung des Plangebietes 


Der Geltungsbereich der geplanten Bebauung (im Folgenden „Plangebiet“ genannt) befindet sich 
ca. 510 m nördlich des Stadtteils Achdorf der Stadt Blumberg (Landkreis Schwarzwald-Baar-
Kreis, Regierungsbezirk Freiburg) (siehe Abbildung 1) und umfasst ca. 1,8 ha landwirtschaftliche 
Nutzfläche (Grünland). Das Plangebiet beinhaltet in der Flur 0 die Flurstücknummern 4354 und 
4355, Gemarkung Achdorf, vollständig. Es ist im Nordosten, im Osten und Südosten durch einen 
befestigten Feldweg und eine Mähwiese vom Waldgebiet am Fuß des Eichbergs getrennt. Die 
weitere direkte Umgebung wird durch landwirtschaftliche Nutzflächen dominiert. Nördlich und 
südlich des Plangebiets verlaufen Wassergräben – der Standabgraben und der Nägelseegraben. 
Entlang des nördlichen Grabens, dem Standabgraben, sind zudem Gehölzstrukturen zu finden. 
Auch im Süden finden sich vereinzelte Bäume und Gehölze. Der östliche Teil des Plangebiets 
befindet sich in leichter Hanglage von Nordosten nach Südwesten hin abfallend. 
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Abbildung 1: Lage des Geltungsbereichs (Plangebiet)  


1.3 Inhalte des Flächennutzungsplans 


1.3.1 Darstellung der bauplanungsrechtlichen Situation (Standort) 


Der derzeit rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt Blumberg aus dem Jahr 2005 weist für 
das Plangebiet eine Fläche für die Landwirtschaft aus.  


Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes für die 
Solarenergie zu schaffen, wird der Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelver-
fahren zur Bebauungsplanaufstellung geändert. 


Das Plangebiet befindet sich im Außenbereich auf als Grünland genutzten Flächen. Bebauungs-
pläne liegen nach aktuellem Kenntnisstand weder für den Geltungsbereich noch für die angren-
zenden Flächen vor. 
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem derzeitig rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Blumberg 2005; 
Plangebiet rot markiert durch Enviro-Plan 2023 


1.3.2 Beschreibung der geplanten Darstellungen 


Innerhalb des Änderungsbereiches, der mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes iden-
tisch ist, wir im Flächennutzungsplan eine Sonderbaufläche für Photovoltaik ausgewiesen. 


1.3.3 Art, Umfang und Bedarf an Grund und Boden  


Durch die Aufstellung des Bauleitplans sollen die Voraussetzungen für die Realisierung einer 
festaufgeständerten Photovoltaik-Freiflächenanlage auf einer Fläche von ca. 1,8 ha geschaffen 
werden. Die Erschließung erfolgt über die bereits bestehenden Wirtschaftswege. Art und Menge 
an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der 
Verursachung von Belästigungen 


 


Plangebiet 
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1.4 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung sowie 


sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 


In der Regel fallen bei PV-Anlagen betriebs- und anlagebedingt keine Abwässer an. Lediglich bei 
Wartungs- und Reinigungsarbeiten können ggf. wassergefährdende Stoffe in die Umwelt gelan-
gen. Auf einen sachgerechten Umgang mit diesen Stoffen ist zu achten. Insgesamt ist der War-
tungs- und Reinigungsbedarf von PV-Anlagen sehr gering. 


Die Versickerung des Oberflächenwassers erfolgt vor Ort und über die belebte Bodenschicht. 


1.5 Erneuerbare Energien und sparsame Nutzung von Energie 


Durch das geplante Vorhaben soll lokal und nachhaltig regenerative Energie erzeugt werden. Der 
Bebauungsplan trägt damit zur Erreichung der Umweltziele der Europäischen Union und des 
Landes durch die Nutzung erneuerbarer Energien bei.  


1.6 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von 
natürlichen Ressourcen 


Es liegen aktuell keine Informationen zu weiteren geplanten Vorhaben in der Umgebung des 
Plangebiets vor, mit denen es zu Kumulationswirkungen kommen könnte.  


1.7 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum 
Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) 


Besondere Risiken aufgrund von Unfällen oder Katastrophen sind für die menschliche Gesund-
heit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 


Mögliche Unfälle sind in Form von Brandereignissen denkbar. Hierfür sind entsprechende Brand-
schutzkonzepte möglich, um das Risiko für potenzielle, nachteilige Auswirkungen auf den Men-
schen, Kulturgüter sowie die Umwelt zu reduzieren. 


1.8 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie 
diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksich-
tigt wurden 


1.8.1 Fachgesetze 


Innerhalb der Fachgesetze sind für die Schutzgüter Ziele und allgemeine Grundsätze formuliert, 
die im Rahmen der Prüfung aller relevanten Schutzgüter Berücksichtigung finden müssen. Auf-
grund des Umfangs werden die einschlägigen Fachgesetze in Anhang 1 tabellarisch für jedes 
Schutzgut aufgeführt.  


1.8.2 Fachplanungen  


Hinsichtlich der Planungsgrundlagen und -vorgaben aus dem Landesentwicklungsplan (LEP) 
und dem Regionalen Raumordnungsplan wird auf die Begründung verwiesen. Ein gesonder-
ter Landschaftsrahmenplan liegt aktuell nicht vor. 
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Landschaftsplan 
Nach derzeitigem Kenntnisstand existiert kein separater Landschaftsplan für das Plangebiet.  


Wildwegeplan 
Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines bedeutsamen Lebensraumkorridors (LUBW 
2024). Die nächsten Lebensraumkorridore von internationaler Bedeutung verlaufen nördlich und 
südlich des Plangebietes in Ost-West-Richtung mit einem Abstand von 700 m. Da der Wirkradius 
des geplanten Vorhabens sehr gering ist, liegen beide Korridore außerhalb des Wirkbereichs des 
geplanten Vorhabens.  


Biotopverbund 
Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb des Suchraums des landesweiten Biotopverbunds für 
trockene wie auch mittlere Standorte. Die nächsten Kernflächen und Kernräume des Biotopver-
bunds liegen nördlich mit Abstand von ca. 30 m, sind jedoch nicht von der Planung betroffen. Im 
Norden liegt ein Drittel der Planfläche im 500 m-Suchraum, südlich angrenzend ein Viertel im 
1.000 m-Suchraum des Biotopverbundes trockene Standorte. Die oberste nordöstliche Ecke des 
Plangebietes liegt im 500 m-Suchraum des Biotopverbundes mittlere Standorte (siehe Abbildung 
3). 


Eine Beeinträchtigung des Biotopverbunds durch das geplante Vorhaben ist nicht zu erwarten. 
Durch die Extensivierung des Grünlands unterhalb der PV-Module wird der Biotopverbund ge-
stärkt. Infolge der festgesetzten extensiven Bewirtschaftung der Flächen, die mit einem Verzicht 
auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel verbunden ist, ist mit einer Reduzierung von Stoffeinträgen 
in den Boden und in die umliegenden Gewässer zu rechnen. Damit werden die Beeinträchtigun-
gen der Landwirtschaft auf den Biotopverbund, insbesondere der feuchten Standorte, reduziert. 
Zwischen Zaununterkante und Boden wird ein Abstand von 20 cm festgesetzt. Damit bleibt die 
Durchgängigkeit für kleine und mittelgroße Tiere erhalten.  


 


Abbildung 3: Biotopverbund © Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW 
Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg; Plangebiet markiert durch Enviro-Plan 2023 
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1.8.3 Internationale Schutzgebiete / IUCN 


Im Folgenden werden die internationalen Schutzgebiete aufgelistet, die in einem räumlichen Wir-
kungszusammenhang zum geplanten Vorhaben liegen. Dafür werden Suchräume definiert, in 
denen grundsätzlich ein Wirkungsbezug vorliegen kann. Im Einzelfall werden zudem weitere 
Schutzgebiete aufgeführt, sofern ein Wirkungszusammenhang über die definierten Suchräume 
hinaus besteht (in Hanglagen, bei Feuchtgebieten flussabwärts, o.ä.). 


Tabelle 1: Internationale Schutzgebiete / IUCN in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet 


Schutzgebietskategorie 
Such-
raum 


Name Schutzgebiets-Nr. 
Lage zum 
Plangebiet 


Nationalpark 2.000 m -   


Biosphärenreservat 2.000 m -   


VSG Vogelschutz- 
gebiet  


4.000 m Wutach und Baaralb 8116441 Plangebiet liegt im 
mittleren Teil des 
VSG 


FFH Fauna-Flora- 
Habitat 


2.000 m Blumberger Pforte und 
Mittlerer Wutach 


8216341 rund 5 m östlich 
des Plangebiets 


  Wutachschlucht 8115341 Rund 820 m west-
lich des Plange-
biets 


FFH-Lebensraumtypen 500 m Eschenwald am Fuß des 
Eichberg 


LRT-EE 
18216341300014 


ca. 30 m nord-öst-
lich + 40 m östlich  


  Flachland-Mähwiesen  
nordöstlich von Achdorf 


LRT-EE 
27000044300108 


drei Flächen öst-
lich; ca. 30, 50 + 
100 m entfernt 


  Schlucht- und Hang-
mischwälder Blumberger 
Pforte 


LRT-EE 
1821634130093 


ca. 300 m  
südöstlich 


  Orchideen-Buchenwälder  
Blumberger Pforte 


LRT-EE 
1821634130092 


ca. 400 m  
östlich 


  Flachland-Mähwiese nord-
westlich Blumberg (Horn) 


LRT-EE 
27000044300158 


ca. 490 m  
östlich  


  Magerrasen Auf dem Horn-
Erzgruben 


LRT-EE 
28216341300903 


ca. 490 m  
östlich  







10 


 


Umweltbericht zum zur punktuellen Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Blumberg gem. § 8 Abs. 3 BauGB zur Aufstellung des Be-
bauungsplans „Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg – Achdorf“ 


 


 


Abbildung 5: FFH-Lebensraumtypen; © Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der 
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg; Plangebiet markiert durch Enviro-Plan 2023 


Wutachschlucht 


Wutach und 
Baaralb 


Blumberger Pforte 
und Mittlere Wutach 


Plangebiet 


Abbildung 4:: FFH-Gebiete; © Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW 
Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg; Plangebiet markiert durch Enviro-Plan 2023 
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1.8.4 Weitere Schutzgebiete 


Wie bei den internationalen Schutzgebieten werden in der Tabelle 2 auch für die nationalen 
Schutzgebiete Suchräume für einen potenziellen Wirkungszusammenhang definiert. Sind dar-
über hinaus Schutzgebiete betroffen, werden diese im Einzelfall ebenfalls aufgeführt. 


Weitere geschützte Biotope werden in Kapitel 2.1.5 Pflanzen behandelt. 


Tabelle 2: Nationale Schutzgebiete in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet 


Schutzgebietskategorie Suchraum Name Schutzgebiets-Nr. Lage zum  
Plangebiet 


Naturschutzgebiet 1.500 m Wutachflühen 3.107 ca. 1,4 km südlich 


Landschaftsschutzgebiet 2.000 m Achdorfer Tal, Buchberg 
und Mundelfinger Vieh-
weide 


3.26.018 liegt innerhalb 


Naturpark 2.000 m Südschwarzwald 6 liegt innerhalb 


Wasserschutzgebiet 1.000 m -   


Naturdenkmal 500 m -   


Waldschutzgebiet 250 m -   


Nach § 30 BNatSchG bzw. 
§ 33 NatSchG und § 30a 
LWaldG gesetzlich ge-
schützte Biotope 


250 m Haldenäcker-  
u. Standabgraben west-
lich Bergsturz Eichberg 


181173260056 nördlich angren-
zend, nach Wes-
ten weiterlaufend; 
ca. 230 m nord-
westlich 


  Eschenwald am Fuß des 
Eichberg 


281173260237 Rund 5 m nord-
östlich; ca. 50 m 
südöstlich 


  Magerrasen  
nördlich Achdorf  
("Bleicherütenen") 


181173266081 ca. 30 m nördlich 


  Sukzession  
Bleichereutenen W Eich-
berg 


281173260242 ca. 50 m nördlich 


  Hecke entlang Halde-
näckergraben westlich 
Bergsturz Eichberg 


181173260057 ca. 220 m nördlich 


  Flachland- 
Mähwiese nördlich Ach-
dorf 


MW Nr. 
6500032646172537 


ca. 225 m nördlich 


  Rutschhänge Bleiche am 
Eichberg-Westabfall 


281173260233 ca. 125 m nord-
östlich 


  Flachland- 
Mähwiesen  
nordöstlich von Achdorf 


MW Nr. 
6500032646226512 


drei Flächen öst-
lich; ca. 30, 50 + 
100 m entfernt 
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Schutzgebietskategorie Suchraum Name Schutzgebiets-Nr. Lage zum  
Plangebiet 


  Sumpf südlich Bergsturz 
Eichberg (NNW Achdorf) 


181173260061 ca. 60 m  
östlich 


  Kleiner Tümpel NO Ach-
dorf 


 281173260244 
 


ca. 135 m östlich 


  Schluchtwald am Stutz 
NO Achdorf 


281173260246 ca. 200 m südöst-
lich 


  Gräben mit Röhricht süd-
lich Bergsturz Eichberg  
(N Achdorf) 


181173260060 südlich angren-
zend;  
ca. 170 m westlich 


  Magerwiese FFH-LRT 
6510 mit dem Erhal-
tungszustand B 


Fläche 2, während 
der Biotoptypenkar-
tierung erfasst 


nordöstlich im 
Plangebiet 


  Nägelseegraben südlich 
Bergsturz Eichberg  
(N Achdorf) 


Nr. 181173260058 
 


ca. 95 m  
südwestlich 


Die nordöstlich an das Plangebiet direkt angrenzende Magerwiese FFH-LRT 6510 mit dem Er-
haltungszustand B wurde als Fläche 2 während der Biotoptypenkartierung erfasst (vgl. auch Um-
weltbericht zum Bebauungsplan).  


 


Abbildung 6: Naturpark, Landschaftsschutzgebiet und Naturschutzgebiet; © Grundlage: Daten aus dem 
Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg; ohne Maß-
stab; Plangebiet grob markiert durch enviro-plan 2023 
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2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DES DERZEITIGEN UMWELTZUSTANDES (BA-
SISSZENARIO) 


2.1 Naturschutz und Landschaftspflege 


2.1.1 Fläche 


Das Plangebiet umfasst eine Freifläche von insgesamt ca. 1,8 ha, die intensiv landwirtschaftlich 
als Grünland genutzt wird und bislang vollständig unversiegelt ist. Der nördliche Teil wird begrenzt 
durch einen Gehölzstreifen, der östliche und südliche Teil durch einen Wirtschaftsweg. Im Osten 
wird das Plangebiet durch eine Mähwiese von einem großen Waldgebiet getrennt, das nordöstlich 
und südöstlich kleinräumig an das Plangebiet angrenzt. Der westliche Teil geht in eine weitere 
landwirtschaftlich genutzte Fläche über. 


2.1.2 Boden 


Nach den Bodenflächendaten des LGRB Baden-Württemberg (LGRB 2024) liegt das Plangebiet 
in der Bodengroßlandschaft Baar und Alb-Wutach-Gebiet und darin in der Bodenlandschaft Mit-
tel- und Unterjuragebiet. Als bodenkundliche Einheit wird Pararendzina und Pelosol aus Mittel-
jura-Rutschmassen (h58) angegeben. Den Untergrund bilden die Gesteine des Muschelkalks, 
des Keupers sowie des Unter- und Mitteljuras. Die geologische Gruppe ist ein Gneis-Migmatit-
Komplex.  


Abbildung 7: geschützte Biotope; © Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der 
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg; ohne Maßstab; Plangebiet markiert durch Enviro-
Plan 2023 
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Die Morphologie wird folgendermaßen angegeben: „Steile Hänge des Wutachtals im tonreichen 
Schwarz- und Braunjura, verbreitet mit Hangrutschungen“.  


Die digitale Geologische Karte 1: 50 000 (GeoLa) im LGRB-Kartenviewer zeigt die Geologische 
Generallegendeneinheit Rutschungsbildung, einen Verband abgeglittener Gesteinsmassen un-
terschiedlicher Zusammensetzung und Größe, der durch gravitative Prozesse zur Ablagerung 
gekommen ist. Das Relief zeigt mittel geneigte bis steile Rutschungshänge. Östlich des Plange-
biets liegt das schutzwürdige Geotop Bergerdrutschgebiet am Eichberg, Blumberg. 


Der Boden ist tiefgründig mit einer mäßig frischen Feuchtestufe, wobei der Unterboden mäßig 
durchwurzelbar ist. Die Erodierbarkeit der Böden ist mittel bis hoch. Das Bodenartenprofil besteht 
aus Ton sowie toniger Lehm bis Lehm mit Leitböden aus Pararedzina und Rutschmassen und 
karbonathaltigen Substraten aus/über Kalkstein (A-C-Profil). Die Feinbodenart setzt sich aus Ton 
im Wechsel mit Lehm über Ton zusammen. 


In der Bodenkarte des LGRB werden für die zur Ermittlung der Bodenwertstufen erforderlichen 
Kriterien wie folgt bewertet: 


Natürliche Bodenfruchtbarkeit  mittel - hoch / 2.0 


Ausgleichskörper im Wasserkreislauf gering / 1.0 


Filter und Puffer für Schadstoffe  sehr hoch / 4.0 


Gemäß der Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in den naturschutzfachlichen Eingriffsregelung“ 
(LUBW 2013) ist dem Boden der bodenkundliche Einheit wird Pararendzina und Pelosol aus Mit-
teljura-Rutschmassen (h58) die Wertstufe 2.33 zugeordnet. 


Im Plangebiet sind keine altlastverdächtigen Flächen/ Altlasten bzw. Verdachtsflächen/ schädli-
che Bodenveränderungen bekannt. 


2.1.3 Wasser  


Oberflächengewässer 
Im Plangebiet selbst liegt kein Oberflächengewässer und es befindet sich außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten sowie Hochwasser-Überflutungsflächen (LUBW 2024). 


Nördlich wird das Plangebiet begrenzt vom Standabgraben, der ca. 140 m nordöstlich im Wald-
gebiet am Eichberg entspringt, von Ost nach West verläuft und ca. 340 m westlich vom Plangebiet 
in den Krottenbach mündet. Östlich des Plangebiets entspringt der Nägelseegraben, verläuft teil-
weise an der südlichen Grenze und fließt ebenfalls in den Krottenbach. Dieser wiederum fließt in 
den ca. 800 m südlich gelegenen Fluss Wutach. 


Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes. 


Grundwasser 
Das Plangebiet befindet sich in der hydrogeologischen Einheit Mittel- und Unterjura (GwG) mit 
einem mittleren Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung (LGRB 2024a). 


2.1.4 Luft/Klima 


Das Plangebiet liegt innerhalb einer Freifläche und grenzt nach Osten hin hangaufwärts an Wald-
flächen an. Es zählt damit lokalklimatisch zu den Freiland-Klimatopen und befindet sich zudem 
im Einflussbereich eines Wald-Klimatops. Letztere zeichnen sich durch stark gedämpfte Tages-
gänge der Lufttemperatur und -feuchte sowie durch eine hohe Frischluftproduktion aus.  


Freiland-Klimatope treten auf windoffenen Wiesen- und Ackerflächen auf und weisen einen un-
gestörten Tages- und Jahresgang der Temperatur und Feuchte auf. Damit verbunden ist eine 
intensive Kaltluftproduktion. Freiland-Klimatope können damit eine wichtige Ausgleichsfunktion 
für lufthygienisch belastete Bereiche (Siedlungen, Gewerbegebiete, etc.) einnehmen. Im 
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vorliegenden Fall sind keine Belastungsbereiche im lokalklimatischen Zusammenhang mit dem 
Plangebiet bekannt, weshalb eine solche Ausgleichsfunktion des Plangebiets hier nicht zu erken-
nen ist. 


Die Globalstrahlung, das heißt die mittlere jährliche Sonneneinstrahlung liegt im gesamten Plan-
gebiet laut dem LUBW (2023b), bei ca. 1.136 kWh/m². 


2.1.5 Pflanzen 


Für die Entwicklung landespflegerischer Zielvorstellungen und die Beschreibung der Standortver-
hältnisse ist es erforderlich, die Vegetation zu kennen, die im Planungsgebiet unter den heutigen 
Standortverhältnissen natürlicherweise, d.h. ohne anthropogenen Einfluss, vorkäme. Man be-
zeichnet diese als „Heutige potenzielle natürliche Vegetation“ (HpnV). Das Plangebiet liegt inner-
halb, aber knapp an der Grenze des geschlossenen Areals der natürlich vorkommenden Tannen-
Buchenwälder. Die HpnV im Plangebiet wäre submontaner Waldmeister-Tannen-Buchenwald, 
örtlich Waldgersten-Tannen-Buchenwald sowie Edellaubholz-Steinschutt-Hangwälder (LUBW 
2024). Heute wird das Plangebiet überwiegend landwirtschaftlich intensiv als Grünland genutzt. 


Für das Plangebiet und die Umgebung wurde am 19. Mai 2023 eine Biotoptypenkartierung durch-
geführt und die Fläche sowie die direkt angrenzende Umgebung wurden auf einen möglichen 
Schutzstatut hin untersucht. Weiterhin wurden geschützte Pflanzenarten dokumentiert. Es wur-
den verschiedene Biotoptypen mit unterschiedlichem Schutzstatus im Plangebiet und der Umge-
bung festgestellt. Der Bestand der Biotoptypen ist im Umweltbericht zum Bebauungsplan (An-
hang 6: Karte 1 Biotoptypen - Bestand) dargestellt und wird dort ausführlich beschrieben. Der 
überwiegende Teil des Änderungsbereichs besteht aus einer Fettwiese mittlerer Standorte und 
ist struktur- und krautarm. Im östlichen Randbereich Magerwiese mittlerer Standorte kartiert, der 
als LRT 6510 mit dem Erhaltungszustand B bewertet wurde. Einzelheiten können dem Umwelt-
bericht zum Bebauungsplan entnommen werden. 


Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG 


Mit der Biotoptypenkartierung vom 19. Mai 2023 wurden die Biotoptypen und geschützte Arten 
im Plangebiet und angrenzenden Flächen erfasst. Hierbei wurden keine nach FFH-Anhang IV 
geschützten Arten im Plangebiet festgestellt. Auf einem Magerrasen außerhalb des Geltungsbe-
reichs wurden zwei Arten der Roten Liste Kategorie 3 – Gefährdet festgestellt - Gelbe Spargel-
erbse (Lotus maritimus) und Berg-Klee (Trifolium montanum). Weiterhin wurde der Fläche 2 des 
Plangebiets (Magerwiese mittlerer Standorte – 33.43) ein Schutzstatus als Magere Flachland 
Mähwiese (FFH-LRT 6510) des Anhang I der FFH-Richtlinien zugewiesen. 


Im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung, die der Umweltbericht zum Bebau-
ungsplan enthält, werden die Arten Frauenschuh (Cypripedium calceolus), Dicke Trespe (Bromus 
grossus) und Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii) näher betrachtet, da diese im Messtischblatt 
8117 Blumberg oder angrenzenden Messtischblättern vorkommen. Allerdings kann ein Vorkom-
men dieser Arten auf Grund ungünstiger Habitatbedingungen auf dem Plangebiet ausgeschlos-
sen werden.  


Umwelthaftung nach § 19 BNatSchG 


Zusätzlich zum besonderen Artenschutz sind vor dem Hintergrund eines möglichen Umweltscha-
dens nach § 19 Abs. 1 BNatSchG auch die Pflanzenarten betrachtungsrelevant, die ausschließ-
lich in FFH-Anhang II (und nicht gleichzeitig auch in FFH-Anhang IV) aufgeführt sind sowie in 
Anhang I der FFH-Richtlinie aufgeführte, natürliche und naturnahe Lebensräume von gemein-
schaftlichem Interesse.  


Im Anhang I der FFH-Richtlinie sind natürliche und naturnahe Lebensräume von gemeinschaftli-
chem Interesse aufgeführt, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete im Netzwerk Natura 
2000 ausgewiesen werden sollen. In Deutschland findet man 92 unterschiedliche 
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Lebensraumtypen, die besonders schützenswert sind. Dabei kann es sich auch um kleinflächige 
Areale handeln (DEUTSCHLANDS-NATUR 2023).  


Bei der Biotoptypenkartierung wurde der Fläche 2 des Plangebiets (Magerwiese mittlerer Stand-
orte – 33.43) ein Schutzstatus als Magere Flachland Mähwiese (FFH-LRT 6510) des Anhang I 
der FFH-Richtlinien zugewiesen. Außerhalb des Plangebiets, aber direkt angrenzend, befindet 
sich nördlich die Fläche 4 als FFH-Biotoptyp Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excel-
sior (FFH-LRT 91E0) und östlich die Fläche 3 als Naturnaher Kalk-Trockenrasen (FFH-LRT 
6210). Weiterhin grenzt im Osten das FFH-Gebiet Blumberger Pforte und Mittlere Wutach mit 
zwei weiteren FFH-Lebensraumtypen direkt an: Nordöstlich und südöstlich der Eschenwald am 
Fuß des Eichberg als Schlucht- und Hangmischwald (FFH-LRT 9180*) sowie östlich gelegen wei-
tere Wiesen des Typs Magere Flachland-Mähwiese (FFH-LRT 6510). Siehe hierzu Fehler! Ver-
weisquelle konnte nicht gefunden werden. und Abbildung 5 aus Kapitel 1.8.4. Magere Flach-
land-Mähwiesen sind nach § 30 Abs. 2 Nr. 7 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope und die 
Zerstörung oder erhebliche Beeinträchtigung sind verboten. 


Tabelle 3: In Baden-Württemberg planungsrelevante und für die Umwelthaftung nach §19 
BNatSchG relevante Pflanzen bzw. Moose des Anhangs II der FFH-Richtlinie;  


Rote Liste: […] = Einstufung nach inoffizieller Roten Liste, 2 = stark gefährdet, V = zurückgehend, 
Art der Vorwarnliste, R = extrem selten, * = ungefährdet. 


Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
Rote  
Liste BW 


Rote 
Liste D 


FFH- 
Richtlinie 


aktuelles Vorkommen  
im TK-Blatt  8117 Blumberg 


Buxbaumia viridis Grünes Koboldmoos [2] V Anh. II x 


Dicranum viride Grünes Besenmoos [V] V Anh. II x 


Hamatocaulis vernicosus Firnisglänzendes Sichelmoos [2] 2 Anh. II - 


Orthotrichum rogeri  Rogers Kapuzenmoos [R] * Anh. II - 


x  Vorkommen bekannt 
-  keine Vorkommen bekannt 
*  Vorkommen in angrenzenden Messtischblättern bekannt  


In Baden-Württemberg kommen laut LUBW (LUBW 2023c) vier Moosarten des FFH-Anhangs II 
vor: Das Grüne Koboldmoos (Buxbaumia viridis), das Grüne Besenmoos (Dicranum viride), das 
Firnisglänzende Sichelmoos (Hamatocaulis vernicosus) und das Rogers Goldhaarmoos (Orthotri-
chum rogeri). Für die Arten Firnisglänzendes Sichelmoos und das Rogers Goldhaarmoos gibt es 
keine Nachweise im TK-Messtischblatt 8117 Blumberg. Die Arten Grünes Besenmoos und Grü-
nes Koboldmoos kommen im betreffenden Messtischblatt vor (LUBW 2023c). Weiterhin ist das 
Grüne Koboldmoos im angrenzenden FFH-Gebiet gelistet (LUBW 2024). 


Aufgrund der Habitatausstattung und der Lebensraumbedingungen können Vorkommen von Grü-
nem Besenmoos und Grünem Koboldmoos im Plangebiet ausgeschlossen werden. Sie kommen 
nur innerhalb von Wäldern vor und es gibt lediglich im Süden und im Nordosten durch Wege 
unterbrochene, kleinräumige Verbindungen von Wäldern mit dem Plangebiet. 


2.1.6 Tiere 


Im Zuge der Freiflächenphotovoltaikanlagenplanung in Blumberg wurde 2024 eine Habitatpoten-
zialanalyse für Fledermäuse, Haselmaus, Amphibien, Reptilien und Insekten sowie eine Kartie-
rung von Brutvögeln durchgeführt (STRIX 2024). Die genauen Ergebnisse sind dem Ergebnisbe-
richt vom 06. November 2024 zu entnehmen, der dem Umweltbericht zum Bebauungsplan bei-
liegt 
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Das Plangebiet stellt aufgrund der überwiegend intensiven Grünlandbewirtschaftung einen ge-
störten Lebensraum für Insektenarten dar. In den Randbereichen auf der nordöstlich liegenden 
Magerwiese (FFH-LRT) jedoch bestehen Habitatstrukturen für Tagfalter. 


Ein Vorkommen von Amphibien im Plangebiet kann nicht ausgeschlossen werden, da während 
der Bauphase temporäre Laichgewässer (Pfützen) entstehen können. Für Reptilienarten befin-
den sich geeignete Habitatstrukturen im direkten Umfeld des Plangebiets , auch die Saumstruk-
turen im Plangebiet können als Nahrungshabitat und Vernetzungsstruktur dienen. 


Das Plangebiet kann grundsätzlich als Nahrungshabitat für verschiedene Säugetiere genutzt wer-
den. Die im Umfeld befindlichen Waldflächen können Habitatbäume für Fledermäuse mit dauer-
haft bestehenden Höhlen sowie Spalten aufweisen, die als Quartiere für Fledermäuse geeignet 
wären. Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Gehölze mit potenziellen Habitatstrukturen. 
Für die Haselmaus sind Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Eingriffsbereich nicht vorhanden. In 
angrenzende Gehölze, die potenziell von Haselmäusen genutzt werden könnten, wird nicht ein-
gegriffen. 


Auf dem Plangebiet wurden keine planungsrelevanten Brutvogelarten festgestellt. Im direkten 
Umfeld bestehen Strukturen wie Gehölze, die als mögliches Bruthabitat für einige ubiquitäre und 
ungefährdete Brutvogelarten eingestuft werden. 


Vorkommen von Vertretern der Artengruppen Knochenfische, Rundmäuler und Weichtiere kön-
nen aufgrund fehlender Gewässerlebensräume im Plangebiet und in seinem Umfeld ausge-
schlossen werden. 


Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG 


Die Arten des FFH-Anhangs IV, die nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 den speziellen artenschutz-
rechtlichen Vorgaben unterfallen, werden im Umweltbericht zum Bebauungsplan vertieft behan-
delt. Als Grundlage für die Bewertung dienen die Ergebnisse aus den Erfassungen von Vögeln 
sowie der Habitatpotenzialeinschätzungen für weitere relevante Arten(gruppen) aus dem Jahr 
2024 (STRIX 2024). 


Im Folgenden werden die planungsrelevanten Tierarten kurz beschrieben, die im Messtischblatt 
8117 Blumberg oder angrenzenden Messtischblättern vorkommen und geeignete Habitatbedin-
gungen im Plangebiet vorfinden. Siehe hierzu auch Kapitel 4. 


Das Plangebiet stellt aufgrund der überwiegend intensiven Grünlandbewirtschaftung einen ge-
störten Lebensraum für die meisten Insektenarten dar. In den Randbereichen auf der nordöstlich 
liegenden Magerwiese (FFH-LRT) bestehen Habitatstrukturen für Tagfalter des Anhang IV der 
FFH-Richtlinie, jedoch fehlen Nachweise dieser Arten. Für die nach Auswertung der bekannten 
Vorkommen erwartbaren Schmetterlingsarten Gelbringfalter und Quendel-Ameisenbläuling fehlt 
die geeignete Habitatausstattung im Plangebiet. 


Im Plangebiet erwartbare, streng geschützte Amphibienarten, sind nach der Auswertung bekann-
ter Vorkommen die Arten Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke, Kammmolch, Kreuzkröte und 
Laubfrosch. Diese sind auf Klein- oder Kleinstgewässer als Laichhabitate angewiesen. Allerdings 
befinden sich im Plangebiet sowie im nahen Umfeld des Vorhabens keine geeigneten Habitate 
für Geburtshelferkröte, Kammmolch sowie Laubfrosch. Aufgrund von Bauarbeiten können sich 
temporäre Kleinstgewässer (z.B. Pfützen) innerhalb des Plangebiets, insbesondere nach starken 
Regenereignissen, bilden. Aufgrund des Pioniercharakters der Gelbbauchunke und der Kreuz-
kröte sind diese daran angepasst, solche kurzfristig entstehenden Laichgewässer schnell zu be-
siedeln. Daher ist nicht auszuschließen, dass Jungtiere aufgrund ihres größeren Aktionsradius in 
das Baufeld einwandern können. 


Im Auwaldstreifen und der weiter nördlich liegenden Sukzessionsfläche befinden sich geeignete 
Habitatstrukturen für die Reptilienarten Zauneidechse und Schlingnatter. Im Plangebiet sind Fort-
pflanzungsstätten der Schlingnatter sowie der Zauneidechse aufgrund der intensiven 
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Bewirtschaftung nicht zu erwarten. Allerdings können die Saumstrukturen im Plangebiet als Nah-
rungshabitat und als Vernetzungsstruktur genutzt werden. 


Angrenzend an den Eingriffsbereich befinden sich Feldgehölze mit ausgeprägter Strauchschicht. 
Die Baumhecke aus Weiden und Hartriegel am nördlichen Rand der Vorhabenfläche, welcher als 
gewässerbegleitender Auwaldstreifen gemäß §30 BNatSchG geschützt ist, sowie die Sukzessi-
onsfläche im Nordosten „Bleichereutenen W Eichberg“ (ebenfalls gemäß §30 BNatSchG ge-
schützt, Kennung: 281173260242) bieten aufgrund ihrer Vegetationsstruktur potenzielle Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten sowie Nahrungshabitate für die Haselmaus.  


Die im Untersuchungsgebiet (UG) befindlichen Waldflächen können Habitatbäume mit dauerhaft 
bestehenden Höhlen sowie Spalten aufweisen, die als Quartiere für Fledermäuse geeignet wä-
ren. Innerhalb des Plangebiets oder in direkter Angrenzung, befinden sich keine Gehölze mit 
potenziellen Habitatstrukturen. Das Plangebiet kann grundsätzlich als Nahrungshabitat genutzt 
werden. Aufgrund der intensiven Nutzung als Grünlandfläche, mit einer damit verbundenen ge-
ringen Insektendichte, sowie aufgrund der Kleinflächigkeit des Vorhabenbereichs stellt das Plan-
gebiet jedoch kein essenzielles Nahrungshabitat dar. Jagdaktivitäten sind am ehesten entlang 
der Gehölzreihen im Norden und Westen des UG sowie entlang der Waldränder zu erwarten. 
Lineare Strukturen finden sich nicht im Plangebiet. 


Im Rahmen der Brutvogelerfassung 2024 wurden im Untersuchungsgebiet elf planungsrelevante 
Vogelarten (Baumpieper, Braunkehlchen, Grünspecht, Mäusebussard, Neuntöter, Rotmilan, 
Schwarzmilan, Schwarzspecht, Sperber, Turmfalke und Uhu) festgestellt. Weiterhin wurden Brut-
reviere von vier planungsrelevanten Vogelarten (Berglaubsänger, Grauspecht, Star, Waldkauz) 
außerhalb des Brutvogel-UG dokumentiert. Davon liegen für vier Arten (Grünspecht, Neuntöter, 
Schwarzspecht und Turmfalke) jeweils Brutreviere im UG, jedoch außerhalb des Geltungsbe-
reichs, vor. 


Im Rahmen der Horstkartierung 2024 wurde im 300 m-Radius ein Nistkasten in einem Strommast 
festgestellt. Dieser wurde im Untersuchungsjahr von einem Turmfalken besetzt. Im Plangebiet 
selbst wurden keine planungsrelevante Vogelarten festgestellt.  


Umwelthaftung nach § 19 BNatSchG 


Zusätzlich zum besonderen Artenschutz sind vor dem Hintergrund eines möglichen Umweltscha-
dens nach § 19 Abs. 1 BNatSchG auch die Tierarten betrachtungsrelevant, die ausschließlich in 
FFH-Anhang II (und nicht gleichzeitig auch in FFH-Anhang IV) aufgeführt sind. 


Tabelle 4: Liste der in BW vorkommenden, nach Anhang II (und nicht IV) der FFH-Richtlinie geschützten 
Tierarten 


Rote Liste: […] = Einstufung nach inoffizieller Roten Liste, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 
3 = gefährdet, V = zurückgehend, Art der Vorwarnliste, * = ungefährdet. 
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Artengruppe Wissenschaftli-


cher Name 
Deutscher Name Rote  


Liste  
BW 


Rote 
Liste 
D 


FFH- 
Anhang 


aktuelle Vorkom-
men im TK-Blatt 
8117  
Blumberg 


Schmetter-
linge 


Euphydryas  
aurinia  


Goldener Schecken-
falter, Skabiosen- 
Scheckenfalter 


[1] 2 Anh. II - 


Schmetter-
linge 


Euplagia  
quadripunctaria 


Spanische Flagge,  
Russischer Bär 


[*] * Anh. II x 


Käfer Lucanus cervus Hirschkäfer [3] 2 Anh. II * 


Libellen Coenagrion  
mercuriale 


Helm-Azurjungfer [3] 2 Anh. II - 


Libellen Coenagrion  
ornatum 


Vogel- 
Azurjungfer 


[1] 1 Anh. II - 


Weichtiere Vertigo angustior Schmale  
Windelschnecke 


[3] 3 Anh. II x  


Weichtiere Vertigo geyeri Vierzähnige  
Windelschnecke 


[1] 1 Anh. II - 


Weichtiere Vertigo moulinsi-
ana 


Bauchige  
Windelschnecke 


[2] 2 Anh. II * 


Spinnentiere Anthrenochernes 
stellae 


Stellas  
Pseudoskorpion 


 2 Anh. II - 


x  Vorkommen bekannt 
-  keine Vorkommen bekannt 
*  Vorkommen in angrenzenden Messtischblättern bekannt  


In dem vorliegenden TK-Messtischblatt 8117 Blumberg sind von den aufgeführten Tierarten des 
FFH-Anhangs Vorkommen folgender Arten bekannt:  


Die Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria) besiedelt eine Vielzahl an Lebensräumen: 
„Struktur- und blütenreiche sonnige Lebensräume mit einem kleinräumigen Wechsel von schatti-
gen Gebüschen, Staudenfluren, Säumen und Magerstandorten werden [dabei] bevorzugt“ (LFU 
2014). Die Art besiedelt jedoch auch Säume an Waldwegen und Waldrändern sowie Randberei-
che von Magerrasen mit Hochstaudenfluren (LUBW 2023c). Die Spanische Flagge ist im Gebiet 
verbreitet und insbesondere in den Magerrasenkomplexen um Blumberg regelmäßig anzutreffen. 
Es ist davon auszugehen, dass die Art, wenn auch in unterschiedlicher Dichte, in allen Teilen des 
FFH-Gebiets Blumberger Pforte und Mittlere Wutach in für sie geeigneten Habitaten (v.a. sonnige 
Waldaußen- und Waldinnenränder) vorkommt (BAWÜ 2021). Ein Vorkommen im Umfeld des 
Plangebiets wäre demnach vor allem auf dem Naturnahen Kalk-Trockenrasen (Fläche 3) und in 
den Saumbereichen zwischen Gehölz und Wiese möglich. Auch die Natura 2000-Verträglich-
keitsprüfung vom 18. Dezember 2024 (liegt dem Umweltbericht zum Bebauungsplan bei) geht 
von einem möglichen Vorkommen der Art in der Nähe des Plangebiets aus. Weiterhin wurde eine 
Raupenfutterpflanze der Spanischen Flagge, der Kleine Wiesenknopf (Sanguisorba minor), bei 
der Biotoptypenkartierung auf Fläche 2 „Magerwiese“ und Fläche 3 „Magerrasen“ erfasst. Laut 
der Vegetationsbeschreibung vom 23. Juni 2023 sind die weiteren Habitatstrukturen und Lebens-
raumbedingungen auf Fläche 2 und 3 allerdings ungeeignet für den Apollofalter und die Spani-
sche Flagge. Ein Vorkommen der Spanischen Flagge im Randbereich des Plangebiets und in 
angrenzenden Strukturen kann jedoch nicht hinreichend sicher ausgeschlossen werden. 


Der Hirschkäfer (Lucanus cervus) besiedelt als Waldart schwerpunktmäßig alte, lichte Eichen-
wälder, ist aber als Kulturfolger auch in urban-landwirtschaftlichen Räumen anzutreffen. Als Ei-
ablageplätze werden mehrjährig abgestorbene Baumstümpfe an sonnig-warmen, offenen Stand-
orten bevorzugt. Diese Art wird nicht im Arteninventar des angrenzenden FFH-Gebiets (LUBW 
2024) aufgeführt, ein Vorkommen im direkten Umfeld des Plangebiets kann jedoch nicht ausge-
schlossen werden. 
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Die Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) besiedelt unter anderem nährstoffarme Feucht- 
und Nasswiesen und ist an den Ufern kleinerer Wasserläufe und in Verlandungszonen anzutref-
fen (LUBW 2022c). Die Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) kommt an moorigen und 
sumpfigen Standorten vor, wie dem ca. 60 m östlich des Plangebiets gelegenen Sumpf südlich 
Bergsturz Eichberg (NNW Achdorf). Diese beiden Arten sind nicht im Arteninventar des angren-
zenden FFH-Gebiets (LUBW 2024) geführt. Somit ist ein Vorkommen im Umfeld des Plangebiets 
unwahrscheinlich, kann aber nicht ganz ausgeschlossen werden. 


2.1.7 Biologische Vielfalt 


Auf dem intensiv bewirtschafteten Grünlandbereich ist mit einer unterdurchschnittlichen- bis 
durchschnittlichen Artenvielfalt zu rechnen. In den angrenzenden, strukturreichen Bereichen kann 
durch das mosaikartige Zusammenwirkung von einer höherer Artenvielfalt ausgegangen werden 
mit überwiegend waldgebundenen Arten und in den Bereichen der Mähwiesen mit einer Vielzahl 
von Insektenarten. 


Unter der „Biologischen Vielfalt“ wird die „Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der 
innerartlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen“ 
verstanden (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Der Begriff umfasst die folgenden drei Ebenen: 


• die Vielfalt an Ökosystemen bzw. Lebensgemeinschaften, Lebensräumen und Landschaften,  


• die Artenvielfalt,  


• die genetische Vielfalt innerhalb der verschiedenen Arten. 


Das „Bundesprogramm Biologische Vielfalt“ unterstützt seit 2011 die Umsetzung der Nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt. Hierbei wurden Hotspots der biologischen Vielfalt in Deutsch-
land auf Grundlage bundesweit vorliegender Daten zu FFH-Lebensraumtypen und Daten zum 
Vorkommen verschiedener Artengruppen abgegrenzt. Die Hotspots der biologischen Vielfalt stel-
len Regionen in Deutschland mit einer besonders hohen Dichte und Vielfalt charakteristischer 
Arten, Populationen und Lebensräume dar (BFN 2021). 


Das Plangebiet liegt im Biodiversitäts-Hotspot 6 Hochschwarzwald mit Alb-Wutach-Gebiet. Aus 
der Hotspot-Kurzbeschreibung des BfN: „Im Osten und weitergehend im Alb-Wutach-Gebiet prägt 
die tief eingeschnittene Schlucht der Wutach nach Ablenkung des Wutachverlaufs von Ost (ehe-
maliger Donauzufluss) nach Süd (Rheinzufluss) das Bild. Hier herrschen Wiesen- und Ackerflä-
chen vor, die, v. a. wenn sie feucht sind, zahlreiche seltene Arten enthalten“ (BFN 2023a). 


2.1.8 Landschaft und Erholung 


Das Plangebiet befindet sich im Übergang zweier Großlandschaften bzw. Naturräume. Der west-
liche Teil des Plangebiets liegt im Naturraum Alb-Wutach-Gebiet in der Großlandschaft Neckar- 
und Tauber-Gäuplatten. Der kleinere, östliche Teil im Naturraum Baaralb und Oberes Donautal 
der Großlandschaft Schwäbische Alb. 


Das Alb-Wutach-Gebiet ist durch große Höhenunterschiede, tief eingeschnittene Talfurchen und 
eine hohe Reliefenergie gekennzeichnet. Die Nutzung der Landschaft ist vorwiegend von Relie-
fenergie und Lage bestimmt. Die gerodeten Hochflächen werden intensiv ackerbaulich genutzt, 
während hingegen in den Tallagen die Grünlandwirtschaft dominiert. Die Landschaft zeichnet sich 
durch eine hohe Dichte an naturnahen und überregional bedeutsamen Naturräumen aus. Wert-
volle Lebensräume und Biotoptypen sind insbesondere Hang- und Schluchtwälder, Magerrasen 
und Feldgehölze des Offenlandes. Die größten vorhandenen FFH-, SPA- und Naturschutzgebiete 
sind "Wutach und Baaralb" sowie "Blumberger Pforte und Mittlere Wutach" (BFN 2023b). 


Die Baaralb ist überwiegend durch Fortwirtschaft geprägt, wobei in den Talgründen Grünland und 
intensiv genutzte Landwirtschaft zu finden sind. Auf die Talgründe beschränkt sich meist ebenso 
die Besiedlung sowie die Gebiete zur Naherholung. In der Landschaft bieten die naturnahen 
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Buchenhang- und Schluchtwälder sowie Magerrasen- und Felsbiotope weitläufige Rückzugs-
räume für bedrohte Arten (BFN 2023b). 


Das Gebiet um Blumberg hebt sich von seiner Umgebung durch eine abwechslungsreiche Mo-
saiklandschaft ab. Das Plangebiet liegt in einem Biotopen- und Nutzungsmosaik, der Talraum ist 
kleinteilig strukturiert und wird u.a. durch strukturreiche Gehölzstreifen unterbrochen. Am West-
rand des Geltungsbereiches verläuft in Nord-Süd Richtung eine Mittelspannungsleitung, entlang 
der Wutach eine Hochspannungsleitung, die beide als technische Vorbelastung zu werten sind. 


Das Plangebiet liegt nicht exponiert und die Einsehbarkeit von regionalen Straßen und der nahen 
Siedlung Achdorf aus ist daher gering. Ein Wanderweg führt von Achdorf auf den nahe gelegenen 
Eichberg und verläuft in etwa 200 m Entfernung durch den östlich gelegenen Wald. Somit ist das 
Plangebiet auch von diesem Wanderweg nicht einsehbar. Nördlich des Plangebiets liegt eine 
Grillhütte, die Untere Eichberghütte, die über den entlang des Plangebiets verlaufenden Feldweg 
sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto erreicht werden kann. 


Aufgrund der Lage des Geltungsbereichs innerhalb des Landschaftsschutzgebietes Achdorfer 
Tal, Buchberg und Mundelfinger Viehweide sowie des Naturpark „Südschwarzwald“ sowie der 
beschriebenen Landschaftssituation ist von einer mittleren bis hohen Bedeutung der Funktion 
des Schutzgutes auszugehen. 


2.2 Mensch und seine Gesundheit 


Vorbelastungen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. 


2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter 


Es liegen keine Hinweise auf Kultur- und sonstige Sachgüter im Plangebiet und in der angren-
zenden Umgebung vor.  


2.4 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 


Bei Nicht-Durchführung der Planung ist entsprechend der Ausweisungen des Flächennutzungs-
planes davon auszugehen, dass die Bewirtschaftung bzw. Nutzung der Flächen in ihrer aktuellen 
Form bestehen bleibt. Damit verbunden sind die üblichen Stoffeinträge und Einflüsse der Boden-
bearbeitung durch die Landwirtschaft. Bei einer vollständigen Nutzungsaufgabe würde sich auf 
den Flächen langfristig voraussichtlich die beim Schutzgut Pflanzen dargestellt Potenzielle Na-
türliche Vegetation entwickeln.   
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3 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN BEI 


DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 


3.1 Bau-, betriebs- und anlagebedingte Auswirkungen 


Die ARGE Monitoring PV-Anlagen (2007) hat die bau-, betriebs- und anlagebedingten Auswir-
kungen von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in folgender Tabelle zusammengefasst: 


Tabelle 5: Generelle Wirkfaktoren bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 
2007, S. 14) 


 


Durch Reflexionen des Sonnenlichts an den Moduloberflächen kann es bei Photovoltaik-Freiflä-
chenanlagen ggf. zu Blendwirkungen auf Verkehrsstraßen und in benachbarten Ortslagen kom-
men (s. Kapitel 3.3). Aufgrund der Lage der Fläche kann dies aber ausgeschlossen werden. 


Die Bodenversiegelung wird durch die üblicherweise verwendeten Rammpfosten auf ein Mini-
mum reduziert. Das Maß der betriebsbedingten Schadstoff- und Lärmemissionen ist sehr gering 
und liegt laut ARGE MONITORING PV-ANLAGEN (2007) im Regelfall unterhalb der Erheblichkeits-
schwelle. Elektrische und magnetische Strahlungen unterschreiten die maßgeblichen Grenz-
werte der BImSchV Fall deutlich. Verschattung, Austrocknung und Aufheizung der Module haben 
kleinräumige Auswirkungen auf Arten und Biotope und das Klima. Diese sind insgesamt aber nur 
als gering zu werten und sind nicht mit erheblichen Auswirkungen verbunden. 


3.2 Naturschutz und Landschaftspflege 


3.2.1 Fläche 


Das Vorhaben der geplanten PV-Freiflächenanlage sieht eine Überplanung einer bislang unver-
siegelten landwirtschaftlichen Freifläche mit einer Größe von ca. 1,8 ha vor. Besondere Flächen-
funktionen erfüllt die Fläche mit Ausnahme einer landwirtschaftlichen Nutzung derzeit nicht. Des 
Weiteren ist die Fläche aufgrund der Lage bzw. der Abgrenzung zu Siedlungskörpern gut geeig-
net. 
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Durch die punktförmigen Fundamente, die Zuwegungen und die notwendige Gebäudeinfrastruk-
tur entstehen vergleichsweise geringe Voll- und Teilversiegelungen. Allgemein führen PV-Freiflä-
chenanlagen durch den vergleichsweise geringen Versiegelungsgrad und durch die Festlegung 
der Folgenutzung zu keinem dauerhaften Verlust von Freiflächen und deren Funktionen. Nach 
Ende der Nutzungsdauer der Anlage und deren Rückbau stehen die Flächen wieder für die land-
wirtschaftliche Nutzung zur Verfügung. 


Durch die Umzäunung der geplanten Anlage werden keine Zufahrten zu landwirtschaftlichen Flä-
chen eingeschränkt. Es kommt nicht zu einer Flächenfragmentierung. Die Trennwirkungen sol-
cher Anlagen in der Landschaft sind im Vergleich zu linearen Strukturen (wie z.B. Straßen) eben-
falls gering und nicht dauerhaft. Durch die Umzäunung der Anlage kann es jedoch durch Zer-
schneidung zu einer Beeinträchtigung von Lebensraumverbünden und Wanderkorridoren von 
größeren Wildtieren kommen. Zu deren Vermeidung wird die Umzäunung so gestaltet, dass durch 
einen Abstand von 20 cm zwischen Bodenoberfläche und unterer Zaunkante auch Klein- und 
Mittelsäuger die Flächen weiterhin queren können. Größere Wildtiere können die Fläche klein-
räumig umwandern. 


Eine erhebliche Beeinträchtigung ist für das Schutzgut Fläche nicht zu erwarten. 


3.2.2 Boden 


Durch die üblicherweise verwendete Bodenverankerung mittels Rammpfosten kann der Versie-
gelungsquotient der genutzten Fläche auf deutlich unter 5% reduziert werden. Derzeit liegt die 
Versiegelung bei Reihenaufstellung bei einer Größenordnung von unter 2 %, bedingt durch Mo-
dulfundamente, Gebäude und Erschließungsanlagen (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007). Im 
Projekt „Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg-Achdorf“ hat die vollversiegelte Fläche durch 
Modulgründungen, Nebengebäude (Trafostationen, ggf. Stromspeicher) eine Größe von 42 qm. 
Der geschotterte Erschließungsweg nimmt eine Fläche von 90 qm ein. 


Die durch Photovoltaik-Module überschirmten Flächen sind durch den großen Abstand der Mo-
dulunterkante vom Boden von ca. 80 cm nicht als versiegelt einzustufen. 


Baubedingt ist z.T. mit Beeinträchtigungen des Bodens zu rechnen. Insbesondere durch schwere 
Baufahrzeuge (Materialtransport) kann es zu Bodenbeeinträchtigungen durch Verdichtung oder 
Bodenumlagerung kommen. Dies betrifft sowohl die Bauabläufe (z.B. Transport, Lagerung und 
Aufstellung der Module) als auch die Verlegung der Erdkabel. Die einschlägigen Regelwerke zum 
Bodenschutz werden berücksichtigt, sodass insbesondere Bodenverdichtungen vermieden wer-
den.  


Damit ist die Beanspruchung des Bodens durch baubedingte Verdichtung und Umlagerung sowie 
durch anlagebedingte Voll- und Teilversiegelung gering. Trotzdem ist sie als Eingriff zu werten 
und im Rahmen der Eingriffsregelung entsprechend zu berücksichtigen, da der Boden in den 
versiegelten Bereichen seine Funktionen vollständig bzw. bei Teilversiegelung teilweise verliert. 
Demnach wird das Schutzgut Boden durch die Planung erheblich beeinträchtigt.  


Durch die geplante extensive Nutzung des Grünlands auf der Fläche unterhalb der Module bleibt 
eine ganzjährig geschlossene Vegetationsdecke bestehen. Durch die langjährige Ruhe der Bö-
den ohne Bodenbearbeitung, Eintrag von Pflanzenschutz- und Düngemitteln können diese sich 
regenerieren und stehen für eine landwirtschaftliche Nutzung danach in vollem Umfang wieder 
zur Verfügung. Die Bodenfunktionen bleiben insgesamt erhalten. 


Zur Baugenehmigung wird ein Bodenschutzkonzept DIN 19639 zur Gewährleistung des sparsa-
men, schonenden und haushälterischen Umgangs mit dem Boden vorgelegt. 
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3.2.3 Wasser 


Oberflächengewässer 
Im Plangebiet befindet sich kein Oberflächengewässer oder Überschwemmungsgebiet. Weiterhin 
befindet es sich außerhalb von Hochwasser-Überflutungsflächen.  


Der Standabgraben (nördlich) und der Nägelseegraben (südlich) sind die einzigen an das Plan-
gebiet angrenzenden Oberflächengewässer. Eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung, durch 
wassergefährdende Substanzen während der Bauphase bzw. bei einer Verwendung von wasser-
gefährdenden Stoffen während der Betriebsphase, kann aufgrund des räumlichen Zusammen-
hangs nicht ausgeschlossen werden. Bei Beachtung der gängigen Regel-werke zum Boden- und 
Grundwasserschutz sind jedoch keine Beeinträchtigungen zu erwarten.  


Weiterhin verringern sich die Stoffeinträge in die nahe gelegenen Oberflächengewässer durch 
den Verzicht auf Düngemittel und Pestizide während der Betriebsphase der PV-Anlage.  


Das Plangebiet liegt nicht in einem Hochwasserrisikogebiet. Zum Risiko bei Starkregenereignis-
sen kann keine Aussage getroffen werden, da sie nur bedingt vorhersagbar sind und kleinräumig 
auftreten. Starkregenereignisse können auch abseits von Fließgewässern zu Überflutungen füh-
ren, keine Region in Baden-Württemberg ist von dieser Gefahr ausgenommen (LUBW 2025).  


Durch den gesammelten linienförmigen Wasserabfluss entlang der unteren Modulkanten kann es 
bei PV-Anlagen in Reihenaufstellung bei Starkregenereignissen grundsätzlich zu einer Bildung 
von kleinen, temporären Erosionsrinnen kommen. Durch die geplante Begrünung der Fläche un-
terhalb der Module entsteht eine ganzjährig geschlossene Vegetationsdecke. Zudem findet wäh-
rend der Betriebsphase keine mechanische Bodenbearbeitung mehr statt. Somit verringert sich 
bei Umsetzung des Vorhabens das Risiko von Bodenabtrag durch Wassererosion. Weiterhin ist 
ein Abfluss des auftreffenden Regenwassers auch zwischen den einzelnen Modulen innerhalb 
der Modultische möglich, sodass die Wassermenge, die an der unteren Modulkante abläuft, re-
duziert wird. Ein besonderes Handlungserfordernis bzgl. Starkregenereignissen und Oberflä-
chenabfluss besteht somit für das Vorhaben nicht. 


Eine Beeinträchtigung von Oberflächengewässern durch das Vorhaben ist nicht zu erwarten. 
Durch den Verzicht auf Düngemittel und Pestizideinsatz verringern sich die Stoffeinträge in die 
nahe gelegenen Oberflächengewässer während des Anlagenbetriebs. Weiterhin ist bei der Mo-
dulreinigung auf die Anwendung von Putzmitteln o.ä. zu verzichten. 
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Grundwasser 
Eine Beeinträchtigung von Wasserschutzgebieten ist nicht zu erwarten. Die Oberflächenentwäs-
serung erfolgt über eine breitflächige, dezentrale Versickerung. Erlaubnispflichtige Entwässe-
rungsanlagen oder gesonderte Versickerungsbecken sind aktuell nicht vorgesehen. Der Verzicht 
auf Düngung und Pflanzenschutzmittel führt insgesamt zu einer Reduzierung von Stoffeinträgen 
in das Grundwasser. 


Bei unsachgemäßer Wartung oder Reinigung der Moduloberflächen können Schadstoffe ins 
Grundwasser gelangen. Bei Berücksichtigung der gängigen Vorschriften zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen bzw. der üblichen Praxis, für die Reinigung nur Wasser zu verwenden, 
sind hier jedoch keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Weitere stoffliche Emissionen 
sind durch die Anlage und den Betrieb von PV-Anlagen nicht zu erwarten (ARGE MONITORING 


PV-ANLAGEN 2007). 


Durch den gesammelten linienförmigen Wasserabfluss entlang der unteren Modulkanten kann es 
bei PV-Anlagen in Reihenaufstellung bei Starkregenereignissen grundsätzlich zu einer Bildung 
von kleinen, temporären Erosionsrinnen kommen. Da es sich um bereits bestehendes Grünland 
handelt, ist eine geschlossene Vegetationsdecke bereits vorhanden, sodass das Risiko von Bo-
denabtrag durch Wassererosion als sehr gering einzustufen ist. Zudem ist ein Abfluss des auf-
treffenden Regenwassers auch zwischen den einzelnen Modulen innerhalb der Modultische mög-
lich, sodass die Wassermenge, die an der unteren Modulkante abläuft, reduziert wird. 


Durch die Extensivierung der Bewirtschaftung kann sich der Boden erholen, was zu einer verbes-
serten Wasseraufnahmekapazität führt.  


3.2.4 Luft/Klima 


Baubedingt kann es kurzzeitig zu Staubentwicklungen kommen. Diese Beeinträchtigungen sind 
temporär auf die Bauphase begrenzt und damit nicht erheblich.  


Durch die großflächige Überbauung von Flächen mit Modulen können lokalklimatische Verände-
rungen auftreten. Die Temperaturen unter den Modulreihen können durch die Überdeckungsef-
fekte tagsüber deutlich unter den Umgebungstemperaturen liegen. In den Nachtstunden liegen 
die Temperaturen unter den Modulen dagegen einige Grade über den Umgebungstemperaturen. 
Somit kann durch die Überbauung der Flächen die nächtliche Kaltluftproduktion beeinträchtigt 
werden.  


Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Klima/Luft ist nur dann zu erwarten, wenn durch ein Vor-
haben eine Fläche überbaut wird, die durch die Produktion von Kaltluft und ihre Lage im Einfluss-
bereich eines klimatischen Belastungsraums eine lufthygienische Ausgleichsfunktion einnimmt. 
Dies ist hier für die untersuchte Fläche nicht der Fall. 


Durch die Nutzung der erneuerbaren und emissionsfreien Sonnenenergie werden Luftschad-
stoffe, wie sie bei der Stromproduktion aus fossilen Kraftwerken entstehen, vermieden. Dies führt 
zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen und damit zu einem positiven Effekt auf den globalen 
Klimawandel. 


Die Planung führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Klima und Luft. Die 
Nutzung der Photovoltaik zur Stromproduktion dient vielmehr dem Zweck einer klimaschonenden, 
dezentralen Stromproduktion. 


3.2.5 Pflanzen 


Im Sondergebiet ist bei Umsetzung des Vorhabens die Extensivierung des bestehenden Grün-
lands geplant. Eine Nutzung von Düngemittel oder Pestizide ist nicht zulässig. Es ist daher in den 
nicht dauerhaft verschatteten Bereichen mit einer Verbesserung des Habitatpotenzials für Pflan-
zenarten des Extensivgrünlands zu rechnen. Bei einer entsprechenden Bewirtschaftung des 
Grünlands (ohne Mulchen) können sich hier u.U. auch seltenere und ggf. auch geschützte Arten 
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ansiedeln, die aufgrund der bisherigen überwiegend intensiven Bewirtschaftung nicht bzw. nur 
noch randlich vorkommen. Im Bereich der intensiv genutzten Fettwiese wird sich das Habitatpo-
tenzial somit deutlich verbessern und es können Kräuter sowie Magerkeitszeiger aufkommen. In 
den durch Modultische überstellten Bereichen ist hingegen durch die reduzierten Licht- und Nie-
derschlagsverhältnisse mit einer Veränderung bzw. einer Verarmung der Florengemeinschaft zu 
rechnen. 


Im Nordosten auf dem Plangebiet wurde eine Magerwiese (Fläche 2, FFH-LRT) festgestellt und 
im Norden sowie Nordosten befindet sich angrenzend an das Plangebiet ein Gehölzbestand (Flä-
che 4, FFH-LRT). Die Magerwiese wird zum Erhalt festgesetzt. Weiterhin wird zum Schutz der 
Magerwiese die Einzäunung der PV-Fläche vor Aufstellung der Module entlang der Grenze zwi-
schen Sondergebiet und der FFH-LRT Magerwiese (Fläche 2) errichtet. Weiterhin müssen zum 
Schutz des Gehölzbestandes im Norden und Nordosten (Fläche 4) sowie der Magerwiese im 
Nordosten (Fläche 2) die Solarmodule und andere bauliche Anlagen, die innerhalb der Baugren-
zen zulässig sind, gemäß der Planzeichnung einen Mindestabstand von 4 m zu den Flächen 2 
und 4 einhalten. Weiterhin sind Eingriffe in die angrenzenden geschützten Gehölz-Biotope nicht 
zulässig. Siehe hierzu Maßnahmen M2 (Erhalt der angrenzenden Magerwiese) und M3 (Schutz 
von angrenzenden bzw. geschützten Gehölz- und Offenlandbiotopen). 


Für die Planung werden keine bewaldeten Flächen im Sinne des § 2 LWaldG in Anspruch ge-
nommen. Weiterhin wird nicht in Gehölze eingegriffen. Zu den angrenzenden Waldgebieten wird 
überwiegend ein ausreichender Abstand eingehalten, sodass in diesen Bereichen Beeinträchti-
gungen des Waldes ausgeschlossen werden können. Da der Waldabstand abschnittsweise unter 
30 m liegt, soll hierfür ein Haftungsausschluss mit den Waldeigentümern vereinbart werden. Auf-
grund des zwischen dem Wald und der geplanten Freiflächenanlage verlaufenden Wirtschafts-
weges, kann aufgrund der bestehenden Verkehrssicherungspflicht von nur einem geringen Risiko 
ausgegangen werden.  


Durch die Bodenversiegelung und die Verschattung der Module kommt es zu Eingriffen und Be-
einträchtigungen des Schutzguts Pflanzen. Daher besteht Ausgleichsbedarf für das Schutzgut 
Boden und die Beeinträchtigungen sind zu kompensieren (siehe hierzu Kapitel 5). 


Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG 


Im Zuge der Biotoptypenkartierung im Jahr 2024 wurde ein Auftreten von nach FFH-Anhang IV 
geschützten Arten im Plangebiet ausgeschlossen. 


Umwelthaftung nach § 19 BNatSchG 


Wie in Kapitel 2.1.5 deutlich wird, liegen keine Hinweise auf ein Vorkommen von Moosen des 
FFH-Anhangs II im Plangebiet vor. Eine Betroffenheit kann daher mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden. 


Der höherwertige Bereich der mageren Flachland Mähwiese (FFH-LRT 6510 und nach § 30 
BNatSchG gesetzlich geschützt) im östlichen und nördlichen Randbereich des Plangebiets wird 
durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan von der Modulbelegung ausgespart, so-
dass das Artinventar nicht (negativ) verändert wird. 


3.2.6 Tiere 


Durch die geplante Belegung der Flächen mit PV-Modulen findet eine technische Überprägung 
eines durch die Bewirtschaftung bereits anthropogen veränderten und relativ artenarmen Lebens-
raums statt. Grundsätzlich ist durch die Entwicklung von extensivem Grünland unterhalb der Mo-
dule innerhalb des Sondergebiets mit einer Verbesserung der Habitatfunktion für viele Tierarten 
zu rechnen. Durch die extensive Bewirtschaftungsform, die im Rahmen des Bebauungsplans 
festgesetzt wird kann die PV-Fläche zu einem wertvollen Nahrungs- und Lebensraum entwickelt 
werden. Dies gilt beispielsweise für Insekten, Fledermäuse, Kleinsäuger und viele Vogelarten. 
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Durch die Umzäunung der Anlage könnten Lebensraumverbünde und Wanderkorridore von grö-
ßeren Tieren beeinträchtigt werden. Überregional bedeutsame Wanderkorridore sind von der Pla-
nung jedoch nicht betroffen. Eine Beeinträchtigung des lokalen Wildbestands ist nicht zu erwar-
ten, da die vergleichsweise kleine Anlage vom größeren Wild umwandert werden kann. Da auf 
keine Beleuchtung der Anlage während des Betriebs stattfindet und der Anlagenbetrieb ge-
räuschlos und weitgehend störungsarm abläuft, liegen keine relevanten Störfaktoren vor. Durch 
die vorgesehenen Zaunabstände von 20 cm zum Boden bleibt die Durchgängigkeit für Kleintiere, 
Laufvögel und Niederwild erhalten. 


Die Magerwiese in den östlichen und nördlichen Randbereichen des Plangebiets wird zum Erhalt 
festgesetzt und bietet daher weiterhin Lebensraum insbesondere für Tagfalter und Reptilien. 


Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG 


Eine Betrachtung von möglichen vorhabenbedingten Auswirkungen auf europäische Vogelarten 
und Arten des FFH-Anhangs IV, die nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 den speziellen artenschutz-
rechtlichen Vorgaben unterfallen, erfolgt in Kapitel 4. Dafür dienen u.a. die Ergebnisse der faunis-
tischen Untersuchungen aus dem Jahr 2024 (BÜRO STRIX 2024). 


Für die in Kapitel 4 betrachteten Artengruppen Weichtiere, Libellen, Käfer und Schmetterlinge 
kann ein Eintreten der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 für das Plangebiet hinrei-
chend sicher ausgeschossen werden, da entsprechende Habitatbedingungen auf dem Plange-
biet nicht gegeben sind. Für die Artengruppen Amphibien, Reptilien, Säugetiere und Vögel kön-
nen Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 nur ausgeschlossen werden, wenn Vermei-
dungs- und Ersatzmaßnahmen ergriffen werden. 


Eine direkte Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen im Sinne des  
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann ausgeschlossen werden, da keine geeigneten Quartiere oder 
essenziellen Nahrungshabitate von dem Vorhaben betroffen sind. Auch betriebsbedingt kann 
eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten hinreichend sicher ausgeschossen wer-
den, da der Wartungs- und Pflegeaufwand von PV-FFA sehr gering ist. Auch eine bau- bzw. 
rodungsbedingte Tötung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann hinreichend sicher aus-
geschlossen werden. Eine betriebsbedingte Tötung ist denkbar, wenn während der Jungenauf-
zucht eine Störung erfolgt, welche zum Abbruch dieser führt. Wechselrichter der Solaranlage so-
wie Wechselspannungsleitungen sollen nicht in unmittelbarer Nähe von potenziellen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten von Fledermäusen errichtet werden, um eine Tötung auszuschließen. 


Da ein Eingriff in den potenziellen Lebensraum (angrenzende Gehölze) ausgeschlossen ist, ist 
mit dem Eintreten eines Verbotstatbestandes der Tötung von Haselmäusen nicht zu rechnen. 
Auch eine betriebsbedingte Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann hinreichend 
sicher ausgeschossen werden, da der Wartungs- und Pflegeaufwand von PV-FFA sehr gering 
ist. Die Vorgaben des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG sind demnach erfüllt. Siehe hierzu Kapitel 
4.10. 


Da ohne die Implementierung entsprechender Vermeidungsmaßnahmen temporäre Gewässer 
(Pfützen) während der Bauphase entstehen können, ist ein kurzfristiges Auftreten von Amphi-
bienarten wie Kreuzkröte und Gelbbauchunke im Eingriffsbereich möglich. Daher kann ein bau-
bedingter Eintritt des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Gelbbauch-
unke und die Kreuzkröte nicht hinreichend sicher ausgeschlossen werden kann. Dies kann aller-
dings durch die Implementierung von geeigneten Vermeidungsmaßnahmen (vgl. Kapitel 5, „V3 - 
baubedingt: Amphibienschutzmaßnahmen“) hinreichend sicher verhindert werden. Da für Amphi-
bien keine geeigneten Habitate in unmittelbarem Bezug zur Planfläche vorliegen, kann ein Ein-
treten des Schädigungstatbestands von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) hinreichend sicher ausgeschlossen werden. Mit einem betriebsbedingten Schädi-
gungstatbestand ist für die Lebensräume von Amphibien nicht zu rechnen, da der Wartungs- und 
Pflegeaufwand sehr gering ist. 
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Im Rahmen von Bautätigkeiten kann es zu Individuenverlusten der streng geschützten Reptilien-
arten Schlingnatter und Zauneidechse kommen. Durch Befahrung der entsprechenden Habitate 
in Plangebiet und angrenzend (Fläche 2 und Fläche 4) durch Baufahrzeuge, kann es zur Tötung 
von bewegungsunfähigen Tieren in Winterruhe in ihren Bodenverstecken kommen. Zudem kann 
es während der Bauphase auch zu Tötungen von Tieren kommen, die ins Baufeld einwandern. 
Ein baubedingtes Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann dem-
nach für die Schlingnatter und die Zauneidechse nicht hinreichend sicher ausgeschlossen wer-
den. Dies kann durch die Implementierung von geeigneten Vermeidungsmaßnahmen hinreichend 
sicher verhindert werden. Für streng geschützte Reptilienarten müssen im Rahmen der Bautätig-
keiten die an das Plangebiet angrenzenden Habitatstrukturen für Zauneidechse und Schlingnatter 
erhalten bleiben, um das Eintreten des Schädigungstatbestands zu vermeiden (siehe Maßnah-
men im Umweltbericht zum Bebauungsplan.). Um einen anlagebedingten Eintritt des Schädi-
gungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu vermeiden, sollten die Module für die PV-
Anlage von den entsprechenden Habitatstrukturen ausreichend Abstand haben, sodass eine Ver-
schattung der Reptilienhabitate vermieden wird. Weiterhin ist es notwendig, dass eine Umzäu-
nung der Anlagen einen Mindestabstand von 15 - 20 cm zum Boden erfüllt. Mit einem betriebs-
bedingten Schädigungstatbestand ist für die Lebensräume von Reptilien nicht zu rechnen, da der 
Wartungs- und Pflegeaufwand sehr gering ist. 


Sollten die Bauarbeiten oder vorbereitende Tätigkeiten während der Brut- und Aufzuchtzeit von 
Vögeln erfolgen, könnte dies zu einer baubedingten Tötung oder Verletzung von Individuen nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG führen. Ein Vorkommen von Brutvögeln innerhalb des Geltungsbe-
reichs und unmittelbar daran angrenzend wurde allerdings nicht nachgewiesen. Das Eintreten 
eines artenschutzrechtlichen Tatbestandes kann deshalb mit ausreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden. Aufgrund der Festsetzungen im Bebauungsplan zum Schutz der angrenzen-
den Gehölze und geschützten Biotope sind Eingriffe hier ausgeschlossen. 


Eine bau-, anlage- oder betriebsbedingte erhebliche Störung liegt gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG nur dann vor, wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art durch 
die Störung verschlechtert. Die baubedingte Störung erfolgt nur temporär während der Bauphase. 
Zudem ist durch die Implementierung von geeigneten Vermeidungsmaßnahmen eine erhebliche 
Störung der lokalen Population nicht zu erwarten, sofern die Bauphase nicht die Zeit einer einzi-
gen Fortpflanzungsperiode überschreitet. Aufgrund des geringen Wartungs- und Pflegeaufwands 
von PVA ist nicht mit betriebsbedingten Störungen für Brutvögel, Fledermäuse, Haselmaus, Am-
phibien oder Reptilien zu rechnen. Um eine anlagebedingte Störung für Amphibien und Reptilien 
zu verhindern, muss eine Umzäunung einen Mindestabstand von 10 cm zum Boden erfüllen. So 
wird eine Durchwanderung für die genannten Arten weiterhin ermöglicht. Demnach kann eine 
erhebliche Störwirkung mit Auswirkungen auf die lokale Population nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG für die nachgewiesenen Arten ebenfalls ausgeschlossen werden. 


Umwelthaftung nach § 19 BNatSchG 


Wie in Kapitel 2.1.6 erläutert, kann ein Vorkommen der Arten Spanische Flagge (Euplagia quadri-
punctaria), Hirschkäfer (Lucanus cervus) und Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) im 
Plangebiet nicht hinreichend sicher ausgeschlossen werden. Da die magere Flachland-Mähwiese 
und der gewässerbegleitende Auwald, die randlich kleinflächig innerhalb des Plangebiets liegen, 
von der Planung freigehalten werden, findet keine Beeinträchtigung potenzieller Lebensräume 
dieser Arten statt. Die Biotope werden als Lebensraum der vorgenannten Insektenarten (Spani-
sche Flagge, Hirschkäfer und Schmale Windelschnecke) vollständig erhalten. Daher ist keine 
Gefährdung des Erhaltungszustands der lokalen Population, der bei der Umwelthaftung gemäß  
§ 19 Abs. 1 BNatSchG relevant ist, zu erwarten. 
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3.2.7 Biologische Vielfalt 


Die Bedeutung des Plangebiets für die biologische Vielfalt ist in den Bereichen intensiver Nutzung 
gering. Die Überbauung mit PV-Modulen geht einher mit einer Extensivierung des bestehenden 
Grünlands, was vor allem in den nicht mit Modultischen überstellten Bereichen zu einer Aufwer-
tung des Grünlands führen kann. Zusätzlich kommt es durch unterschiedliche Licht-, Temperatur- 
und Feuchtigkeitsverhältnisse unterhalb der Module zur Ausbildung eines kleinstrukturierten Le-
bensraummosaiks. Es ist davon auszugehen, dass sich das Lebensraumpotenzial für Tiere und 
Pflanzen erhöht und die Artenvielfalt steigt. 


Durch die Entwicklung von extensiv bewirtschaftetem Grünland wird die stoffliche Beeinträchti-
gung der angrenzenden höherwertigen Biotopstrukturen reduziert. Da PV-Anlagen sehr war-
tungsarm sind, wird auch die Störungsfrequenz für die angrenzenden Biotope geringer. 


Es ist somit mit keiner erheblichen Beeinträchtigung des Schutzguts zu rechnen. Durch das Vor-
haben kommt es voraussichtlich zu einer Verbesserung für das Schutzgut Biologische Vielfalt. 


3.2.8 Landschaft und Erholung 


PV-Freiflächenanlagen führen aufgrund ihrer Größe, ihrer Uniformität, der Gestaltung und Mate-
rialverwendung zu einer Veränderung des Landschaftsbildes. Durch den Bau der geplanten PV-
Freiflächenanlage entsteht ein landschaftsbildwirksames technisches Bauwerk in einer landwirt-
schaftlich genutzten, aber weitgehend naturnahen Kulturlandschaft. Die Wirksamkeit in der Land-
schaft wird durch die Einsehbarkeit des Standortes sowie der Größe der PV-Freiflächenanlage 
bestimmt. 


Durch die Topografie ist die Einsehbarkeit der Anlage begrenzt und beschränkt sich weitgehend 
auf den unmittelbar angrenzenden Landschaftsbereich. Das Plangebiet liegt erhöht etwa 600 m 
nordöstlich des nächsten Siedlungskörpers, so dass von keiner Beeinträchtigung der Ortslage 
ausgegangen werden kann. Nach Osten und Norden wird das Plangebiet von großen Waldflä-
chen abgegrenzt, die eine Einsehbarkeit unterbinden. Vereinzelte Sichtbeziehungen sind von den 
gegenüberliegenden und aufsteigenden Talhängen zu erwarten. Eine Einsehbarkeit ist vom nord-
östlich gelegenen Aussichtspunkt Eichbergstutz gegeben, die durch die vorhandenen und ver-
bleibenden Gehölzbestände deutlich eingeschränkt wird. Ausgewiesene Wanderwege sind von 
dem Vorhaben nicht betroffen. Während der Bauphase ist durch Zulieferverkehr, Lärm, Erschüt-
terung und Staubentwicklung nur temporär ggf. mit einer Beeinträchtigung der umliegenden Wirt-
schafts- und Spazierwege zu rechnen. Durch die geringe Ausdehnung und Einsehbarkeit der 
Anlage sind die landschaftlichen Wirkungen insgesamt als gering zu bewerten. 


Das Plangebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet Achdorfer Tal, Buchberg und Mundelfinger 
Viehweide, siehe hierzu Kapitel 3.6. Das Plangebiet hat mit einer Größe von 1,8 ha einen Anteil 
von etwa 0,1 %. Aufgrund der geringen Größe der geplanten Anlage ist eine Fernwirkung im 
Zusammenhang mit dem Landschaftsschutzgebiet zu vernachlässigen. Dennoch ist vor Baube-
ginn eine Genehmigung bei der zuständigen UNB einzuholen, da im Zuge der Errichtung einer 
Photovoltaik-Freiflächenanlage nach der „Verordnung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-
Kreis als untere Naturschutzbehörde über das Landschaftsschutzgebiet "Achdorfer Tal, Buch-
berg und Mundelfinger Viehweide‘“ vom 01. April 1987 Handlungen erfolgen, die den Charakter 
des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. 


Die Planung wirkt sich aufgrund ihrer geringen Größe und der beschriebenen Lage nur geringfü-
gig auf das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion aus. Aufgrund der mittleren bis hohen 
Bedeutung des Landschaftbildes ist dennoch mit Beeinträchtigungen des Schutzguts Landschaft 
zu rechnen. Die Erholungseignung des Gebietes wird demgegenüber nicht beeinträchtigt. Die 
Entwicklung der Fläche zu einem artenreichen Grünland mit Bereichen mit hohen Altgrasbestän-
den sowie der Erhalt der Gehölzbestände wirkt sich insgesamt positiv auf das Landschaftsbild 
aus. Blüten- und strukturreiche Gründlandflächen durchsetzt mit vertikalen Gehölzstrukturen tra-
gen zu einem vielfältigen Landschaftsbild bei, so dass die im Bebauungsplan festgesetzten 
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Maßnahmen als ausreichender Ausgleich der insgesamt geringen Beeinträchtigungen bewertet 
werden können. 


3.3 Mensch und seine Gesundheit 


Grundsätzlich sind PV-Freiflächenanlagen emissionsarm und verursachen im Betrieb insbeson-
dere keine Lärmbelastungen. Gegenüber der bisherigen, überwiegend intensiven landwirtschaft-
lichen Nutzung werden sich Störungen bzw. Emissionen reduzieren. 


Risiken für den Menschen durch Unfälle oder Katastrophen sind nicht zu erwarten. Zudem wird 
die Betriebstechnik geschützt errichtet. Die Erdkabel werden unterirdisch verlegt. 


Während der Bauphase ist mit baubedingten Staub- und Lärmemissionen durch die Baufahr-
zeuge und -maschinen zu rechnen. Diese Beeinträchtigungen sind jedoch auf die Bauphase be-
schränkt und damit als temporär zu betrachten. 


Von PV-Freiflächenanlagen können anlagebedingt Blendwirkungen für westlich bzw. östlich der 
Anlage gelegene Wohngebäude oder Verkehrslinien in weniger als 100 m Entfernung ausgehen 
(LAI 2012). Blendwirkungen zur „Blumberger Straße“ (Kreisstraße K5742) im Westen können 
aufgrund der Entfernung von ca. 280 m und der topographischen Verhältnisse hinreichend sicher 
ausgeschlossen werden. Das Plangebiet befindet sich auf einer Höhe von ca. 619 m bis ca. 
628 m. Die Straße liegt weiter unterhalb auf einer Höhe von ca. 578 m. Die nächstgelegene 
Wohnbebauung liegt ebenfalls in ausreichender Entfernung (ca. 560 m im Südwesten), sodass 
keine Blendwirkungen möglich sind. 


Im Ergebnis einer Kampfmitteluntersuchung durch die LBA Luftbildauswertung GmbH wurden 
keine Hinweise auf eine Belastung auf der Fläche festgestellt (s. Begründung zum Bebauungs-
plan). Somit geht beim Bau der Anlage keine Gefahr durch Kampfmittel aus.  


3.4 Kultur- und sonstige Sachgüter 


Nach aktuellem Kenntnisstand liegen im Plangebiet keine Kultur- und Sachgüter vor. Bisher un-
bekannte Bodendenkmäler sind jedoch nicht auszuschließen. 


3.5 Wechselwirkungen 


Wechselwirkungen bestehen zwischen allen Schutzgütern. Die abiotischen Faktoren Boden, 
Wasser und Klima bilden die Grundlage für die Ausbildung des Schutzgutes Landschaft. Der 
Mensch prägt und gestaltet durch sein Handeln die Landschaft erheblich mit und schafft Kultur-
landschaften mit Kulturgütern. Jede Landschaft beherbergt eine für sie typische Flora und Fauna. 
Die Landschaft als Ergebnis des Zusammenspiels der abiotischen Schutzgüter, der Flora und 
Fauna und des Menschen bildet gleichzeitig eine wichtige Grundlage für die menschliche Erho-
lung. 


Bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind grundsätzlich folgende Wechselwirkungen zu berück-
sichtigen: 


• Flächenverbrauch und Bodenveränderung durch Bodeninanspruchnahme und Veränderun-
gen des Niederschlagsverhaltens, 


• Zerschneidung und Barrierewirkung für Tiere durch den notwendigen Zaun um die beplante 
Fläche, 


• Veränderung der Vegetation auf der Fläche des Solarparks durch Überschattung, und Über-
bauung, 


• Visuelle Wirkungen auf die Tierwelt und das Landschaftsbild, 


• Kleinklimatische Veränderungen des Nahbereichs um die Anlagen, 


• Visuelle Effekte auf das Landschaftsbild und damit auf den Menschen und den Tourismus. 
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Die Folgen und die Art der Berücksichtigung dieser Wechselwirkungen sind bei den einzelnen 
Schutzgütern in den entsprechenden vorangegangenen Unterkapiteln aufgeführt.  


3.6 Betroffenheit von Schutzgebieten 


FFH-Gebiet „Blumberger Pforte und Mittlere Wutach“ 
Das Plangebiet liegt etwa 5 m westlich des FFH-Gebietes Blumberger Pforte und Mittlere Wutach 
(Schutzgebiets-Nr. 8216341). Das FFH-Gebiet umfasst eine Gesamtfläche von 6.325 ha und er-
streckt sich innerhalb der Landkreise Schwarzwald-Baar-Kreis und Waldshut in den Städten 
Blumberg, Bonndorf im Schwarzwald und Stühlingen sowie in den Gemeinden Eggingen und 
Wutach. Eine Betroffenheit konnte im Rahmen einer Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung aus-
geschlossen werden (ENVIRO-PLAN 2023). 


Vogelschutzgebiet „Wutach und Baaralb“ 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Vogelschutzgebiets Wutach und Baaralb. Aus der FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung vom 18. Dezember 2024 (liegt dem Umweltbericht zum Bebauungsplan bei) 
geht hervor, dass kommt zu dem Ergebnis, dass die Erhaltungsziele und der Schutzzweck des 
Gebietes nicht erheblich beeinträchtigt werden. Potenzielle baubedingte erhebliche 
Beeinträchtigungen von Vogelarten können durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen 
(„Schadensbegrenzungsmaßnahmen“) ausgeschlossen werden. In Gesamtbetrachtung ist 
deshalb aus fachgutachterlich Sicht unter Berücksichtigung der Schadens-
begrenzungsmaßnahmen gemäß § 34 BNatSchG eine Verträglichkeit des Vorhabens mit dem 
Vogelschutzgebiet festzustellen.  


Naturpark „Südschwarzwald“ 
Das Plangebiet liegt zudem innerhalb des Naturparks Südschwarzwald. Gemäß § 4 Abs. 1 der 
„Verordnung des Regierungspräsidiums Freiburg über den Naturpark ,Südschwarzwald‘“ vom 12. 
Oktober 2014 bedürfen Handlungen, die den Charakter des Naturparks verändern oder dem 
Schutzzweck zuwiderlaufen können, der schriftlichen Erlaubnis der jeweils örtlich zuständigen 
unteren Naturschutzbehörde. Dieser Erlaubnisvorbehalt gilt jedoch nicht in Gebieten des Natur-
parks, die gleichzeitig Landschaftsschutzgebiete sind. Dort gelten stattdessen die Regelungen 
der jeweiligen Landschaftsschutzgebietsverordnung.  


Landschaftsschutzgebiet „Achdorfer Tal, Buchberg und Mundelfinger Viehweide“ 
Da das Plangebiet gleichzeitig innerhalb des Landschaftsschutzgebiets Achdorfer Tal, Buchberg 
und Mundelfinger Viehweide liegt, wird im Folgenden die „Verordnung des Landratsamtes 
Schwarzwald-Baar-Kreis als untere Naturschutzbehörde über das Landschaftsschutzgebiet 
"Achdorfer Tal, Buchberg und Mundelfinger Viehweide‘“ vom 01. April 1987 betrachtet. Nach den 
§§ 4 und 5 bedürfen Handlungen, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem beson-
deren Schutzzweck zuwiderlaufen, der schriftlichen Erlaubnis der unteren Naturschutzbehörde 
(UNB). Dazu gehören auch das Errichten von baulichen Anlagen im Sinne der Landesbauord-
nung in der jeweils geltenden Fassung oder der Errichtung gleichgestellte Maßnahmen, das Er-
richtung von Einfriedigungen und das Verlegen oder Ändern von ober- oder unterirdischen Lei-
tungen aller Art. Diese Handlungen erfolgen üblicherweise im Zuge der Errichtung einer Photo-
voltaik-Freiflächenanlage, sodass hierzu vor Baubeginn eine Genehmigung bei der zuständigen 
UNB einzuholen ist.  


Durch die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage entsteht eine technischen Überprägung, die zu 
einer Veränderung des Landschaftsbildes führt. Durch die erhöhte Lage und die Topografie des 
Plangebietes sind die anlagebedingten Veränderungen von weiträumigen Sichtachsen sehr be-
grenzt. Sichtbeziehungen zu wichtigen Landmarken gibt es vom Plangebiet aus nicht. Nach Os-
ten und Norden wird das Plangebiet von großen Waldflächen abgegrenzt. Es ist höchstens von 
der K 5742, die Achdorf mit Eschach verbindet und ca. 250 m westlich und talabwärts von der 
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Planfläche liegt, in wenigen Bereichen minimal einsehbar. Weiterhin hat das Landschaftsschutz-
gebiet eine Größe von ca. 1.797 ha und das Plangebiet mit einer Größe von 1,8 ha einen Anteil 
von etwa 0,1 %. Aufgrund der geringen Größe der geplanten Anlage, sowie der vorgenannten 
geringen Einsehbarkeit,  ist eine Fernwirkung im Zusammenhang mit dem Landschaftsschutzge-
biet zu vernachlässigen und eine Beeinträchtigung nicht zu erwarten. 


FFH LRT 6510 Magerwiese 
Nordöstlich grenzt eine Magerwiese an das Plangebiet, die randlich kleinflächig auch innerhalb 
des Plangebiets liegt. Die Magerwiese ist aus fachgutachterlicher Sicht als FFH-LRT 6510 mit 
dem Erhaltungszustand B sowie als gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG anzu-
sprechen, wird jedoch nicht im Daten- und Kartendienst des LUBW dargestellt (LUBW 2024). 
Diese Fläche wird zum Erhalt festgesetzt und weder bebaut noch als Baueinrichtungsfläche ge-
nutzt. Weiterhin wird sie vor Beginn der Errichtung der Module ausgezäunt, damit es zu keinen 
baulichen Beeinträchtigungen kommt. Siehe hierzu die Maßnahmen „M2 – Erhalt der angrenzen-
den Magerwiese“ und „M3- Schutz von angrenzenden bzw. geschützten Gehölz- und Offenland-
biotopen“ in Kapitel 5. Daher ist eine Beeinträchtigung nicht zu erwarten. 


Weitere unbetroffene Schutzgebiete 


Das FFH-Gebiet Wutachschlucht liegt etwa 800 m westlich des Plangebiets, wodurch eine Be-
einträchtigung sicher ausgeschlossen werden kann.  


In ca. 1,4 km Entfernung liegt das Naturschutzgebiet Wutachflühen, das von der Planung auf-
grund der großen Entfernung unbeeinträchtigt bleibt. 


Im Suchraum von 250 m liegen 14 nach § 30 BNatSchG bzw. § 33 NatSchG und § 30a LWaldG 
gesetzlich geschützte Biotope. Da in die Biotope im Umfeld nicht eingegriffen wird bzw. keine 
relevanten Wirkungsbezüge bestehen, ist eine Beeinträchtigung nicht zu erwarten. 


3.7 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen 


Im Folgenden werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt sowie das Maß eventu-
eller Beeinträchtigungen verkürzt und zusammenfassend dargestellt. Detailliertere Ausführungen 
sind in den jeweiligen vorangegangenen Kapiteln nachzulesen. 
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Tabelle 6: Umweltrelevante Auswirkungen des geplanten Vorhabens 


Schutzgut Projektwirkung Beeinträchtigung Geplante Maßnahmen im 
Bebauungsplan 


Fläche temporäre Inanspruch-
nahme von etwa 1,8 
ha Freifläche, Umzäu-
nung 


temporärer Flächen-
verlust, geringfügige 
Flächenversiegelung 


V1: Minimierung der Versiege-


lung 


 


Boden Überdeckung und ge-
ringfügige Versiege-
lung von Boden, tem-
poräre Inanspruch-
nahme durch Baustra-
ßen, Erhalt bzw. Ent-
wicklung von extensi-
vem Grünland 


kleinflächiger Verlust 
von Bodenfunktionen 
durch Versiegelung, 
baubedingte Boden-
verdichtung und -umla-
gerung, z. T. Reduzie-
rung der Erosion 


M1: Erhalt und extensive Pflege 
von Grünland im Bereich der 
PV-Anlage 


M3 – Schutz von angrenzenden 
bzw. geschützten Gehölz- und 
Offenlandbiotopen  


V1: Minimierung der Versiege-
lung 


V6: Entsiegelung bei Anlagen-
rückbau 


Wasser Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen, 
Verzicht auf Dünge- 
und Pflanzenschutz-
mittel 


ggf. Beeinträchtigung 
des Grundwassers 
durch Stoffeinträge bei 
Wartung und Reini-
gung, Verringerung 
der Stoffeinträge durch 
die landwirtschaftliche 
Nutzung 


M1: Erhalt und extensive Pflege 
von Grünland im Bereich der 
PV-Anlage 


V1: Minimierung der Versiege-
lung 


 


Luft/Klima  Bodenüberdeckung, 
regenerative Energie-
gewinnung 


geringfügige lokalkli-
matische Veränderun-
gen 


M1: Erhalt und extensive Pflege 
von Grünland im Bereich der 
PV-Anlage 


V1: Minimierung der Versiege-
lung 


Pflanzen Erhalt bzw. Entwick-
lung von extensivem 
Grünland, teilweise 
Überdeckung durch 
Solarmodule 


Veränderung und 
Diversifizierung der 
Florengemeinschaft 


M1: Erhalt und extensive Pflege 
von Grünland im Bereich der 
PV-Anlage 


M2: Erhalt der Magerwiese 


M3: Schutz von angrenzenden 
bzw. geschützten Gehölz- und 
Offenlandbiotopen 


V1: Minimierung der Versiege-
lung. 
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Schutzgut Projektwirkung Beeinträchtigung Geplante Maßnahmen im 


Bebauungsplan 


Tiere technische Überprä-
gung, Bildung vertika-
ler Strukturen, Erhalt 
bzw. Entwicklung von 
extensivem Grünland, 
Umzäunung 


Lebensraumverluste 
für ubiquitäre Boden-
brüter, Verbesserung 
der Habitatfunktion 
durch Reduzierung der 
Bewirtschaftungsinten-
sität 


M1: Erhalt und extensive Pflege 
von Grünland im Bereich der 
PV-Anlage 


M2: Erhalt der Magerwiese 


M3: Schutz von angrenzenden 
bzw. geschützten Gehölz- und 
Offenlandbiotopen 


V1: Minimierung der Versiege-
lung. 


V2: Vermeidung von Lichtimmis-
sionen. 


V3: baubedingt: Amphibien-
schutzmaßnahmen: 


V4: bau- und anlagebedingt: 
Reptilienschutzmaßnahmen: 


Sofern Bautätigkeiten während 
der Aktivitätszeit von Schlingnat-
ter und Zauneidechse  


 


Biologische Vielfalt Erhalt bzw. Entwick-
lung von extensivem 
Grünland, kleinräumig 
abwechselnde Le-
bensraumverhältnisse 


Steigerung der Arten-
vielfalt 


M1: Erhalt und extensive Pflege 
von Grünland im Bereich der 
PV-Anlage 


M2: Erhalt der Magerwiese 


M3: Schutz von angrenzenden 
bzw. geschützten Gehölz- und 
Offenlandbiotopen 


V1: Minimierung der Versiege-
lung. 


Landschaftsbild  technische Überprä-
gung der Landschaft 


Veränderung des 
Landschaftsbilds in ei-
nem wenig einsehba-
ren Bereich 


M1: Erhalt und extensive Pflege 
von Grünland im Bereich der 
PV-Anlage 


M2: Erhalt der Magerwiese 


M3: Schutz von angrenzenden 
bzw. geschützten Gehölz- und 
Offenlandbiotopen 


Mensch und seine 
Gesundheit 


baubedingte Emissio-
nen (Staub, Lärm, Er-
schütterung) 


temporäre, unerhebli-
che Belastung wäh-
rend der Bauphase im 
nahen Umfeld 


-  


Kultur- und sons-
tige Sachgüter 


- mögliche Beeinträchti-
gung von Bodendenk-
mälern 


Beachtung des Denkmalschutz-
gesetzes bei archäologischen 
Funden 


 


 


  







35 


 


Umweltbericht zum zur punktuellen Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Blumberg gem. § 8 Abs. 3 BauGB zur Aufstellung des Be-
bauungsplans „Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg – Achdorf“ 


 
 


4 BERÜCKSICHTIGUNG DES BESONDEREN ARTENSCHUTZES NACH § 44 BNATSCHG 


Eine gesonderte artenschutzrechtliche Prüfung wird auf Ebene des Bebauungsplanes durchge-
führt. Es wird dazu auf den Umweltbericht zum Bebauungsplan verwiesen. 


 


5 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUM AUSGLEICH DER BEEINTRÄCHTIGUN-
GEN 


Auf Grundlage der Ergebnisse der Umweltprüfung werden im Bebauungsplan die nachfolgend 
aufgeführten Maßnahmen festgesetzt, die im Sinne der Vermeidung, Minimierung und zum Aus-
gleich erheblicher Beeinträchtigungen von Arten, Natur und Landschaft ermittelt wurden.  


Die Empfehlungen für artenschutzrechtliche Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen basieren 
auf der Annahme, dass nicht in Gehölze eingegriffen wird.  


In der nachfolgenden Tabelle werden die Maßnahmen vorab zusammenfassend aufgeführt. 


Tabelle 7: Maßnahmen, die eine vorhabenbedingte erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter vermei-
den, bzw. die negativen Auswirkungen auf diese minimieren (M = Ausgleichsmaßnahme,  
V = Vermeidung/Minderung) 


Maßnahme Positive Wirkungen für die Schutzgüter 


M1 - Entwicklung von extensivem Grünland im 


Bereich der PV-Anlage 


Fläche, Boden, Wasser, Luft/Klima, Tiere, Pflanzen, 
Biologische Vielfalt, Landschaftsbild 


M2 – Erhalt der angrenzenden Magerwiese  Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt, Landschaftsbild 


M3 – Schutz von angrenzenden bzw. geschützten 
Gehölz- und Offenlandbiotopen 


Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt, Landschaftsbild 


V1 - Minimierung der Versiegelung Fläche, Boden, Wasser, Luft/Klima, Tiere, Pflanzen, 


Biologische Vielfalt 


V2 - Vermeidung von Lichtemissionen Tiere 


V3 – Vermeidung von Barrierewirkungen – Mindest-
abstand von 20 cm zwischen Zaun und Boden 


Tiere 


V4 – baubedingt: Amphibienschutzmaßnahmen Tiere 


V5 – bau- und anlagebedingt: Reptilienschutzmaß-
nahmen 


Tiere 


V6 – Entsiegelung bei Anlagenrückbau Boden, Wasser 


 


Die Maßnahmen werden im Umweltbericht zum Bebauungsplan ausführlich beschrieben und de-
tailliert begründet und können dort, zusammen mit einer ausführlichen Bilanzierung, nachvollzo-
gen werden. Es erfolgen entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan. 


Bei Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen ist nicht mit Beeinträchtigungen von Umwelt, Na-
tur und Landschaft zu rechnen und der Eingriff kann dadurch vollständig ausgeglichen werden. 
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6 GEPRÜFTE ALTERNATIVEN (ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN) 


Grundsätzlich sind für die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen Siedlungs- und Verkehrsflächen 
sowie Waldgebiete ausgeschlossen. Geeignete Gewässerflächen sind in Achdorf nicht vorhan-
den. Da zudem nach derzeitigem Kenntnisstand keine größeren Konversionsflächen vorliegen, 
verbleiben als grundsätzlich geeignete Flächen lediglich landwirtschaftlich genutzte Gebiete. 


Die landwirtschaftlichen Flächen werden in der digitalen Flurbilanz 2022 des Landes Baden-Würt-
temberg in fünf Wertstufen gegliedert. Die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage liegt innerhalb 
der Vorbehaltsflur I und ist damit in der Wertstufe 4 von 5. Es handelt sich um eine Fläche, die 
der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten ist.  


Im Regionalplan von 2003 wird die Fläche hingegen als Grenz- und Untergrenzflur (Wertstufe 1 
bzw. 2 von 5) gekennzeichnet. Nach dem Regionalplan ist sie also für die Landwirtschaft unge-
eignet. 


In der Gemeinde befinden sich einige Flächen, die eine schlechtere Flurbilanz aufweisen. Auf-
grund der hohen Anzahl an potenziellen Alternativflächen und darüber hinaus der geringen Flä-
chengröße des Plangebiets wird auf eine eingehende Prüfung aller Potenzialflächen verzichtet. 
Stattdessen werden die Vorzüge der vorliegenden Planung fokussiert. So zeichnet sich die vor-
liegende Fläche durch ihren Abstand zur Wohnbebauung und die durch das Relief gegebene, 
geringe Einsehbarkeit aus. Die Fläche hat darüber hinaus eine geeignete Hanglage, ohne dass 
mit einer größeren Verschattung zu rechnen wäre. Dadurch und durch die gegebene Verfügbar-
keit der Fläche ist eine Wirtschaftlichkeit trotz der geringen Größe zu erreichen. Ferner ist gerade 
bei einer derart kleinen Planung die Flächenverfügbarkeit stärker zu gewichten.  


Die Stadt Blumberg möchte zur Förderung der erneuerbaren Energien die Eignungsfläche pla-
nungsrechtlich sichern und hat deshalb die Aufstellung eines Bebauungsplans mit der Änderung 
des Flächennutzungsplans beschlossen. 


Gemäß der Regionalen Planhinweiskarte – Freiflächen-Photovoltaik der Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg (Stand: August 2022) wird eine Nutzung von Solarenergie durch Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen in dem Plangebiet als grundsätzlich möglich erachtet.  


Die vorliegende Planung zeichnet sich bezüglich des kompakten Flächenzuschnitts und der wirt-
schaftlich günstigen Flächenneigung, der Verkehrsanbindung, der Eigentümerstruktur bzw. der 
Verfügbarkeit mit einer sehr guten Eignung für eine PV-Freiflächenanlage aus, sodass eine Re-
alisierung im Bereich der Vorrangflur I als vertretbar erachtet wird.  


Eine ausführliche Standortalternativenprüfung ist der Begründung zu entnehmen. 
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7 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 


7.1 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren und Hinweise auf Schwierig-
keiten bei der Zusammenstellung der Angaben 


Für die Darstellung der planungsrechtlichen Ausgangssituation und Vorgaben wurden der Flä-
chennutzungsplan, weitere übergeordnete Planungen sowie relevante Fachplanungen ausge-
wertet und berücksichtigt. Zudem erfolgten eine Biotoptypenkartierung im Jahr 2023 (STRIX) und 
faunistische Untersuchungen im Jahr 2024 (ÖKOLOGIE ANNE STRAUB).  


7.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der unvorhergesehenen 
nachteiligen Umweltauswirkungen 


Auf die gemeindlichen Pflichten nach § 4c BauGB zur Überwachung wird hingewiesen. Demnach 
überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfüh-
rung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 
frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen; 
Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchführung von Darstellungen oder Festsetzungen 
nach § 1a Absatz 3 Satz 2 und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4 BauGB. Sie nutzen 
dabei die im Umweltbericht nach Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch 
angegebenen Überwachungsmaßnahmen und die Informationen der Behörden nach  
§ 4 Absatz 3. 


 


8 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 


Die Firma Energiedienst Holding AG beabsichtigt im Zuge der Energiewende, im Stadtteil Achdorf 
der Stadt Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten. 
Die Stadt Blumberg möchte zur Förderung der erneuerbaren Energien die Eignungsfläche pla-
nungsrechtlich sichern und den Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg - Ach-
dorf“ aufstellen. Der Geltungsbereich der geplanten Bebauung umfasst ca. 1,8 ha landwirtschaft-
liche Nutzfläche (Grünland) und befindet sich ca. 510 m nördlich des Stadtteils Achdorf der Stadt 
Blumberg.  


Im vorliegenden Umweltbericht werden die Auswirkungen und die (erheblichen) Beeinträchtigun-
gen der Planung auf die Schutzgüter ausführlich ermittelt, beschrieben und bewertet. Die Ergeb-
nisse dieser Prüfung werden im Folgenden zusammengefasst:  


Schutzgut Fläche: Durch die PV-Freiflächenanlage gehen keine besonderen Flächenfunkti-
onen verloren. Aufgrund der geringen Größe des Plangebiets handelt es sich nicht um 
einen erheblichen Verlust von Freifläche. 


Schutzgut Boden: Die Versiegelung durch Modulfundamente, Erschließungsstraßen und Ne-
bengebäude führt in kleinen Teilen des Plangebiets zu einem vollständigen Verlust der 
Bodenfunktionen. Durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen werden die bau- und 
anlagebedingten Beeinträchtigungen des Bodens auf ein unvermeidbares Maß be-
schränkt. Die verbleibenden Beeinträchtigungen stellen einen erheblichen Eingriff dar. Der 
Kompensationsbedarf kann über multifunktional wirksame interne Maßnahmen vollstän-
dig ausgeglichen werden. Insgesamt ist durch die Extensivierung langfristig von einer Ver-
besserung des Bodens auszugehen. 


Schutzgut Wasser: Durch das Vorhaben kommt es zu einer geringfügigen Flächenversiege-
lung im Plangebiet. Das Niederschlagswasser wird vollständig im Plangebiet versickert 
bzw. verrieselt und bleibt damit für die Grundwasserneubildung erhalten. Durch den Ver-
zicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel kommt es zu einer Verbesserung der 
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Grundwasserqualität. Auf besondere Sorgfalt im Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen wird hingewiesen. 


Schutzgut Klima/Luft: Die Bebauung der Freifläche führt zu einer geringfügigen Veränderung 
des Mikroklimas im Plangebiet. Da das Plangebiet keine klimatische Ausgleichsfunktion 
für belastete Bereiche einnimmt, können erhebliche Beeinträchtigungen durch das Vorha-
ben ausgeschlossen werden. Insgesamt bewirkt die Nutzung von Solarenergie einen wert-
vollen Beitrag zum Klimaschutz. 


Schutzgut Pflanzen: Im Plangebiet sind keine Vorkommen von besonders oder europäisch 
geschützten Pflanzenarten bekannt, die durch die Umsetzung der Planung beeinträchtigt 
werden könnten. Durch die Extensivierung des Intensivgrünlands und den Verzicht auf 
Düngemittel und Pestizide ist grundsätzlich mit einer Verbesserung des Habitatpotenzials 
für hochwertige Pflanzenarten zu rechnen. Unter den Modulen ist durch die Verschattung 
mit einer Veränderung der Florengemeinschaft zu rechnen. Gesetzlich geschützte Biotope 
und Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie werden von der Planung freigehalten und blei-
ben erhalten. Vorkommen von geschützten Pflanzenarten sind nicht bekannt. Durch die 
Versieglung und Überbauung sind erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts Pflan-
zen zu erwarten, die durch entsprechende Maßnahmenfestsetzungen im Bebauungsplan 
ausgeglichen werden. 


Schutzgut Tiere: Die Landwirtschaftsflächen im Plangebiet bieten nur geringfügig Lebens-
räume. Um allgemeine Beeinträchtigungen für die Artengruppen der Vögel und der Am-
phibien zu vermeiden, sind vorsorgliche, projektunspezifische Maßnahmen umzusetzen. 
Um ein Einwandern von Reptilien aus angrenzenden Biotopen mit Habitateignung für Zau-
neidechse und Schlingnatter auszuschließen, wird ein Reptilienschutzzaun im Norden und 
Osten des Plangebiets installiert. Auf diese Weise können das Eintreten von Verbotstat-
beständen und damit auch eine erhebliche Beeinträchtigung vermieden werden. Eine ent-
sprechende Gestaltung der geplanten Umzäunung der Anlage ermöglicht es kleinen und 
mittelgroßen Tieren weiterhin, die Fläche zu durchqueren. Durch die Entwicklung von Ex-
tensivgrünland verbessert sich die Habitatqualität für viele Tierarten.  


Schutzgut Biodiversität: Der ökologische Wert des Plangebiets ist aufgrund der festgestellten 
Artenausstattung von Tieren und Pflanzen als Mittel zu bewerten. Das Schutzgut Pflanzen 
wird durch die Bebauung zu geringem Teil erheblich beeinträchtigt. Durch Gestaltungs-
maßnahmen innerhalb des Plangebietes (Entwicklung von artenreichem Grünland, exten-
sive Bewirtschaftung, Verzicht auf Stoffeinträge) kann der Eingriff vollständig intern aus-
geglichen werden.  


Schutzgut Landschaft: Durch das Vorhaben wird eine landwirtschaftlich genutzte Fläche 
technogen überprägt. Die Einsehbarkeit der Fläche aus der Ferne ist gering. Die Beein-
trächtigungen des Landschaftsbilds sind nicht erheblich – es besteht kein Kompensati-
onsbedarf. Die Extensivierung der Grünlandnutzung wirkt sich positiv auf das Land-
schaftsbild aus, sodass die Eingriffsfolgen wirksam minimiert werden können.  


Mensch und seine Gesundheit: PV-Freiflächenanlagen sind während der Betriebsphase ver-
gleichsweise emissionsarm. Während der Bauphase auftretende Belastungen durch Er-
schütterungen, Abgase und Lärm sind temporär. Erhebliche Beeinträchtigungen durch 
Blendwirkungen für Wohngebäude und Verkehrslinien sind aufgrund der Entfernung aus-
zuschließen.  


Kultur- und sonstige Sachgüter: Kultur- und sonstige Sachgüter sind im Plangebiet nicht vor-
handen, sodass keine Beeinträchtigung des Schutzguts zu erwarten ist. 
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei Umsetzung der im Bebauungsplan festgesetzten 
Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen alle (erheblichen) Beeinträchtigungen, die durch das 
geplante Vorhaben für die Umwelt entstehen, auf ein verträgliches Maß reduziert bzw. ausgegli-
chen werden können. Dem Vorhaben stehen unter diesen Voraussetzungen keine essenziellen 
Umweltbelange entgegen.  
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10 ANLAGEN 


Anlage 1: Ziele des Umweltschutzes in den einschlägigen Fachgesetzen 


Schutzgut Zielaussage 


Fläche BNatSchG § 1 - Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebau-
ung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich hat Vorrang vor der 
Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich; Freiräume im besiedelten und sied-
lungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile sind zu erhalten. 
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere die Auswirkungen auf die Fläche zu berücksichtigen. 
BauGB § 1a - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Verringerung der 
Inanspruchnahme von Flächen für die bauliche Nutzung durch Nachverdichtung und Maß-
nahmen zur Innenentwicklung, Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß 
LBodSchG § 2 - Begrenzung der Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelungen auf 
das notwendige Maß 


Boden BNatSchG § 1 - Erhalt von Böden, damit sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können  
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere die Auswirkungen auf den Boden zu berücksichtigen. 
BauGB § 1a - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Begrenzung der 
Bodenversiegelung auf das notwendige Maß 
BauGB § 202 - Schutz und Erhalt von Mutterboden vor Vernichtung und Vergeudung 
BImSchG § 1 - Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
BBodSchG § 1 - Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen; Vermeidung von 
Beeinträchtigungen auf den Boden in seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte 
BBodSchG § 4 - Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und Sanierungspflichten 
BBodSchG § 7 - Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen 
LBodSchG § 2 - Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenver-
änderungen, Schutz der Böden vor Erosion und Verdichtung, sparsamer und schonenden 
Umgang mit dem Boden, Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten 


Wasser BNatSchG § 1 - Erhalt von Meeres- und Binnengewässer (insb. Natürliche und naturnahe 
Gewässer), einschließlich ihrer natürlichen Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik, und Be-
wahrung vor Beeinträchtigungen; Vorsorgender Schutz des Grundwassers 
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere die Auswirkungen auf das Wasser zu berücksichtigen. 
BImSchG § 1 - Schutz der Gewässer vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
WHG § 1 - Schutz der Gewässer als Teil des Naturhaushalts und als nutzbares Gut durch 
eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung  


Klima, Luft BNatSchG § 1 - Schutz von Luft und Klima, insb. Von Flächen mit günstiger lufthygienischer 
und klimatischer Wirkung (Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbah-
nen) 
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere die Auswirkungen auf das Klima zu berücksichtigen. 
BauGB § 1a - Durchführung von Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken und 
der Anpassung an den Klimawandel dienen 
BImSchG § 1 - Schutz der Atmosphäre vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
TA Luft – Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkun-
gen durch Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu 
erreichen 


Pflanzen, 
Tiere 


BNatSchG § 1 - Schutz von Natur und Landschaft durch die dauerhafte Sicherung der bio-
logischen Vielfalt – Erhalt von wild lebenden Tieren und Pflanzen einschließlich ihrer Lebens-
gemeinschaften und Lebensstätten  
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BNatSchG § 19 - Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Um-
weltschadensgesetzes  
BNatSchG § 44 - Zugriffsverbote: Verbot der Tötung von besonders geschützten Tierarten; 
Verbot der erheblichen Störung von streng geschützten Tierarten und der europäischen Vo-
gelarten; Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders geschützter Tierarten; 
Beschädigung oder Entfernung von besonders geschützten Pflanzenarten 
LNatSchG § 22 - Sicherung des Erhaltungszustands lokaler Populationen von besonders 
geschützten Tier- und Pflanzenarten inclusive ihrer Lebensräume  
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen zu berücksichtigen. 
BauGB § 1a - Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (Eingriffsregelung nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz) 
USchadG – gesetzliche Regelungen für Schädigungen von Arten und natürlichen Lebens-
räumen im Sinne des § 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG  
BImSchG § 1 - Schutz von Tieren und Pflanzen vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
WHG § 1 – Schutz der Gewässer als Lebensraum für Tiere und Pflanzen durch eine nach-
haltige Gewässerbewirtschaftung 


Biologische 
Vielfalt 


BNatSchG § 1 - Schutz von Natur und Landschaft durch die dauerhafte Sicherung der bio-
logischen Vielfalt sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes  
LNatSchG § 1 - Vermeidung von dauerhaften Schädigungen an Natur und Landschaft  
LNatSchG §§ 15 und 16 - Schutz von Feldflurkomplexen, Binnendünen und mageren Flach-
land-Mähwiesen, Berg-Mähwiesen und Magerweiden im Außenbereich 
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere die Auswirkungen auf […] die biologische Vielfalt zu berücksichtigen. 
BNatSchG § 1 - Ausgleich oder Minderung unvermeidbarer Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft 
USchadG – s. Tiere und Pflanzen  


Landschaft BNatSchG § 1 - Schutz, d.h. Sicherung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Viel-
falt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft; Siche-
rung von unzerschnittenen Landschaftsräumen, Schutz insb. von Naturlandschaften und his-
torisch gewachsenen Kulturlandschaften und Erholungsräumen 
BauGB § 1a - Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) 


Mensch 
und seine 
Gesundheit 


BNatSchG § 1 - Schutz von Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als 
Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen  
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt zu berücksichtigen; Einhaltung der EU-Immissionsschutzwerte 
BImSchG § 1 - Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Gefahren oder 
erheblichen Belästigungen 
WHG § 1 – Schutz der Gewässer als Lebensgrundlage des Menschen und als nutzbares 
Gut durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung 


Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter 


BImSchG § 1 - Schutz von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umweltein-
wirkungen  
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu berücksich-
tigen. 
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